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1. Allgemeine Rechtsgrundlagen 

Das Baugesetzbuch (BauGB) verpflichtet die Gemeinden, Bauleitpläne aufzustellen, um eine ge-
ordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozial-
gerechte Bodennutzung zu gewährleisten. 
 
Sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist, sind für 
begrenzte Gebiete innerhalb der Gemeinden aus den Vorgaben des Flächennutzungsplanes Be-
bauungspläne zu entwickeln. Die Bebauungspläne treffen als Ortssatzungen die rechtsverbindli-
chen Festsetzungen für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke und bilden die Grund-
lage für weitere zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderliche Maßnahmen. 
 
Die Vorschriften des Baugesetzbuches zur Aufstellung von Bebauungsplänen gelten auch für de-
ren Änderung, Ergänzung oder Aufhebung. 
 
Ggf. können auf Landesrecht beruhende Regelungen als Festsetzungen in den Bebauungsplan 
aufgenommen werden. Hierbei kommen insbesondere örtliche Bauvorschriften nach § 92 der 
Landesbauordnung (LBO) in Betracht. 
 
Dem Bebauungsplan ist eine Begründung beizufügen, in der die Ziele, Zwecke und wesentlichen 
Auswirkungen des Bebauungsplanes darzulegen sind.  
 
Mit der Novellierung des Baugesetzbuches durch das am 20.07.2004 in Kraft getretene Gesetz 
zur Anpassung des Baugesetzes an die EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau - 
EAG Bau) wird die Umweltprüfung in das Bauleitverfahren integriert. In der Umweltprüfung 
werden die umweltbezogenen Verfahren und Belange gebündelt. Der Umweltbericht bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung zum Bauleitplan. 
 
Eine Sonderform des Bebauungsplanes stellt der vorhabenbezogene Bebauungsplan nach § 12 
BauGB dar. Mithilfe dieses Instrumentes kann die Gemeinde die Zulässigkeit eines konkret be-
schriebenen Vorhabens bestimmen. Das Vorhaben wird in dem zum Bebauungsplan gehörenden 
Vorhaben- und Erschließungsplan beschrieben, Einzelheiten seiner Realisierung werden in einem 
Durchführungsvertrag mit dem Vorhabenträger bestimmt. Wird der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan nicht innerhalb einer vertraglich bestimmten Frist umgesetzt, soll die Gemeinde den 
Bebauungsplan aufheben; Ansprüche des Vorhabenträgers gegenüber der Gemeinde entstehen aus 
der Aufhebung dann nicht. 
 
 
2. Planungsgrundlagen 

Die Aufstellung des vorliegenden Bauleitplanes soll als vorhabenbezogenener Bebauungsplan ein-
schließlich Vorhaben- und Erschließungsplan nach den Vorschriften des § 12 BauGB erfolgen. 
Dieses Planinstrument bietet der Stadt Neumünster u.a. die Möglichkeit einer detaillierten und 
verbindlichen Regelung der Durchführungsmodalitäten. 
 
Der Flächennutzungsplan 1990 der Stadt Neumünster stellt in seiner derzeit geltenden Fassung für 
das jetzt überplante Gelände im vorderen Bereich am Roschdohler Weg eine Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Sportplatz und im hinteren Bereich, angrenzend an den Eichhofweg, eine Ver-
sorgungsfläche dar.  
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Um im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und 
Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 218 aufstellen zu können, wird es notwendig, auch eine 33. 
Änderung des Flächennutzungsplanes durchzuführen. Durch diese parallele Flächennutzungsplan-
änderung wird dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB Genüge getan. 
 
Auf die Begründung zur 33. Flächennutzungsplanänderung, die das Erfordernis der Darstellung 
einer Sonderbaufläche erläutert, wird hingewiesen. 
 
Die Stadt Neumünster verfügt des weiteren über einen festgestellten Landschaftsplan, der das 
fragliche Gelände teilweise als Grünfläche „Sportplatzanlage“, teilweise als Fläche für Ver- und 
Entsorgungsanlagen ausweist. Im Zuge der Fortschreibung des Landschaftsplanes soll auch diese 
Planaussage korrigiert werden. 
 
 
3. Geltungsbereich und Bestandsbeschreibung 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes Nr. 218 kann dem dieser Begründung vorausgehenden Übersichtsplan entnommen 
werden und wird von den folgenden Grenzen umschlossen: 
 

Eichhofweg, Südgrenze der Grundstücke Eichhofweg 7 (Flurstück 183) und Roschdohler 
Weg 10 Flurstück 182), Roschdohler Weg, Nordgrenze des Sportplatzes sowie Teilbereich 
der vorhandenen Stellplatzanlage am Roschdohler Weg in einer Tiefe von ca. 20 m.  

 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Einfeld der Stadt Neumünster am westlichen Stadtrand, westlich 
des Roschdohler Weges (Kreisstraße 8) und des Schulzentrums Einfeld sowie nördlich des Sport-
platzgeländes des TS Einfeld. 
 
Im nordöstlichen Teil des Plangebietes befinden sich öffentliche Parkplätze, die jedoch nur spora-
disch im Zusammenhang mit den umliegenden Einrichtungen (Sportplatz, Schulzentrum) genutzt 
werden. Die Parkplätze sind nur zum Teil befestigt. Das restliche Gelände ist brachgefallen. Über 
die Fläche verlaufen Trampelpfade, die v.a. als Verbindung vom Neubaugebiet am Christian-
Balzersen-Weg zum Schulzentrum und zu den Sportflächen dienen. 
 
Unmittelbar nördlich des Plangebietes zwischen Eichhofweg und Roschdohler Weg befinden sich 
einige Wohngebäude. 
 
Außer den Sportplatz- und Schulflächen ist die gesamte weitere Umgebung im Flächennutzungs-
plan als Wohnbaubereich dargestellt. Weiter im Osten beginnt die freie Landschaft mit landwirt-
schaftlich genutzten Flächen. Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes „Stadtrand Neumünster“ 
verläuft einige 100 Meter westlich des Plangebietes. 
 
Die Fläche des Plangebietes umfasst rd. 5.200 m² (= rd. 0,52 ha).  
 
 
4. Planungsziele 

Das ursprünglich vollständig im Eigentum der Stadt Neumünster befindliche Gelände nördlich der 
Sportplatzflächen am Roschdohler Weg liegt derzeit zu einem überwiegenden Anteil brach. Bei 
der Aufstellung des Flächennutzungsplanes Anfang der 90er Jahre war für den hinteren westlichen 
Bereich am Eichhofweg die Darstellung einer Versorgungsfläche vorgesehen worden, weil ange-
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dacht war, hier einen zweiten Bauhof für die Stadt Neumünster zu errichten. Ein Bedarf an dieser 
Versorgungsfläche ist jedoch, wie sich zwischenzeitlich erwiesen hat, nicht gegeben. Auch eine 
Erweiterung der Sportplatznutzung, die für den östlichen Plangebietsteil dargestellt ist, ist nicht 
mehr Bestandteil der städtischen Planungsüberlegungen. Das Gelände kann also insgesamt einer 
anderweitigen Nutzung zugeführt werden. 
 
Die Nahversorgung der Bevölkerung im Stadtteil Einfeld wird gegenwärtig durch einen Edeka-
Frischemarkt an der Dorfstraße gewährleistet. Dieser Markt verfügt an seinem vorhandenen 
Standort über eine Verkaufsfläche von rd. 600 m²; auf dem rd. 2.000 m² großen Grundstück ste-
hen rd. 25 Kundenparkplätze zur Verfügung. Diese sehr begrenzten Grundstücksverhältnisse las-
sen eine bedarfsgerechte Betriebserweiterung nicht zu; angrenzende Grundstücke für eine Arron-
dierung stehen nicht zur Verfügung. Es ist daher eine Verlagerung des Marktes auf das Gelände 
im Plangebiet vorgesehen; hier soll ein neuer, heutigen Anforderungen entsprechender Frische-
markt mit einer Verkaufsfläche von 1.200 m² errichtet werden. Dieser Standort ist nicht nur mit 
dem Pkw, sondern auch fußläufig aus dem Stadtteil Einfeld gut erreichbar. Andere, vergleichbar 
geeignete Standorte stehen im zentralen Bereich des Stadtteils Einfeld nicht zur Verfügung. 
 
Die Stadt Neumünster unterstützt das Bemühen des Betriebes um einen neuen, zukunftsfähigen 
Standort, da mit der geplanten Betriebsverlagerung und -vergrößerung ein Beitrag zur Sicherung 
und zum Ausbau der stadtteilbezogenen Nahversorgung geleistet wird. Aus diesem Grunde wird 
der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan aufgestellt. 
 
Da es sich lediglich um die Verlagerung eines bereits bestehenden Marktes handelt, geht die Stadt 
Neumünster davon aus, dass die Errichtung dieses neuen Einzelhandelsgeschäftes für die Innen-
stadt und die sonstigen Einkaufsbereiche wettbewerbsmäßig unproblematisch ist und somit nicht 
zu einer Schädigung bestehender Versorgungsstrukturen führen wird. Aus der folgenden Über-
sichtskarte über die Verteilung der Nahversorgungsstandorte im Neumünsteraner Stadtgebiet ist 
eindeutig ersichtlich, dass der nördliche Stadtteil ohne eine entsprechende Nahversorgungseinrich-
tung für die tägliche Bedarfsdeckung unterversorgt wäre. Der EDEKA - Markt stellt die einzige 
Lebensmitteleinzelhandelseinrichtung für diesen Stadtbereich dar. Die vorgesehene Erweiterung 
hat wegen der Entfernung zu den anderen Standorten und zur Innenstadt keine markt- und wett-
bewerbsrelevanten Auswirkungen. 
 
Auf der anderen Seite soll dieser Standort gefestigt und geschützt werden, damit die Versorgung 
des Stadtteils Einfeld mit seinen knapp 8.000 Einwohnern in fußläufiger Entfernung - gerade auch 
für ältere oder nicht mobile Mitbürger - erhalten bleibt. Dem Einzelhandelsbetreiber muss es mög-
lich sein, seinen Markt wettbewerbstechnisch auf einen modernen Standard zu bringen, damit es 
nicht durch Kundenabwanderungen in modernere Märkte zur Schließung dieses Stadtteilgeschäf-
tes kommt. Dies soll durch die Bereitstellung eines Ersatzstandortes für eine moderne Neuerrich-
tung des Marktes ermöglicht werden. 
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Übersichtskarte: Verteilung der Nahversorgungsstandorte im nördlichen Stadtgebiet 
 

 
 
Auch die nachfolgende Auflistung der im nördlichen Stadtbereich von Neumünster vorhandenen Nah-
versorgungsbetriebe macht deutlich, dass der vorhandene und nur zu verlagernde Einzelhandelsmarkt 
in Einfeld die Versorgungsstrukturen in Neumünster selbst nicht wesentlich beeinträchtigt. 
 

Nr. Standort Betreiber VKF in m² ca. Anmerkungen 
1 Dorfstr. 41  Edeka 600 zu verlagernder Standort  
2 Kieler Str. 385  Penny 700 in Kombination mit Baumarkt u. Getränkemarkt  

Baeyerstr. 1 Edeka 2.800 
3  Aldi 800 

"A&B-Center", weitere Einrichtungen u.a.: Ge-
tränkemarkt, Drogeriemarkt, Textildiscounter, 
Schuhdiscounter, Restpostenmarkt 

4 Stoverweg 2 Lidl 700 Einzelstandort Ecke Kieler Str.  

5 Wilhelminenstr. 42 Edeka 700 Lage im Zentrum Tungendorfs, Erweiterung ge-
plant  

 
Die aufgeführten Märkte Nr. 2 bis 5 liegen mit vergleichbaren Verkaufsflächengrößen wesentlich 
dichter an der Innenstadt. Sie versorgen wegen der zu großen Entfernung (ca. 2 - 3 Km) aber den 
zentralen Bereich des Stadtteils Einfeld nicht mit. Eine Überschneidung der Versorgungsbereiche 
ist eher im nordwestlichen Bereich des Stadtteils Tungendorf gegeben; im Interesse einer woh-
nungsnahen Versorgung der Bevölkerung in allen Stadtteilen kann diese Überversorgung aber 
nicht durch eine denkbare Schließung des Marktes in Einfeld kompensiert werden.  
 
Da die Erhöhung der Verkaufsflächen nach Neuerrichtung des Einzelhandelsgeschäftes und die 
Verbesserung der Stellplatzsituation im wesentlichen nur zur verbesserten, modernisierten Präsen-
tation des Geschäftes beiträgt, hat diese Standortverlagerung absehbar keine neuen zusätzlichen 
versorgungsrelevanten Planungsauswirkungen auf die aus der Aufstellung ersichtliche Nahversor-
gungssituation im Norden der Stadt Neumünster. Mit dem Neubau und der dadurch bedingten 
Verlagerung des Marktes werden neben der Stärkung der Nahversorgung auch Arbeits- und Aus-
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bildungsplätze im Stadtteil gesichert und eventuell auch neu geschaffen, da eine etwas größere 
Verkaufsflächeneinheit als an dem bisherigen Standort entstehen soll.  
 
Um dafür zu sorgen, dass tatsächlich keine Schädigung für die innerstädtischen Einzelhandelsbe-
triebe eintritt, wird die maximal zulässige Größe des Non-Food-Artikel-Bereiches geregelt. So 
kann sichergestellt werden, dass ausschließlich ein Verbrauchermarkt für den täglichen Bedarf 
entsteht, in dem nur wenige innenstadtrelevante Non-Food-Artikel verkauft werden. 
 
Der derzeitige Standort des Lebensmittelmarktes an der Dorfstraße mit seiner Grundstücksfläche 
von rd. 2.100 m² eignet sich potentiell für eine Wiedernutzung durch ein ergänzendes Angebot im 
Bereich der Nahversorgung, z.B. durch einen Drogerie- oder Getränkemarkt o.ä.; hierdurch kann 
sich die Versorgungssituation im Stadtteil weiter stabilisieren. Alternativ wäre auch eine Umnut-
zung des Grundstückes durch eine Wohnbebauung denkbar. Eine Einzelhandelseinrichtung mit 
schädigenden Auswirkungen auf andere Versorgungszentren wird sich hier auch angesichts der 
eingeschränkten Grundstücksverhältnisse nicht etablieren können. 
 
 
5. Einzelheiten der Planung 

5.1. Verhältnis der Planungsinstrumente 
Gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) besteht das Planwerk eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes aus den folgenden Regelungsinstrumenten: 
 
 vorhabenbezogener Bebauungsplan, 
 Vorhaben- und Erschließungsplan, 
 Durchführungsvertrag. 

 
Bei der vorliegenden Planung werden der vorhabenbezogene Bebauungsplan und der Vorhaben- 
und Erschließungsplan in einer Planunterlage zusammengefasst. Die Geltungsbereiche beider 
Planebenen sind identisch. Im wesentlichen wird auf die Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 
BauGB zurückgegriffen; von der Möglichkeit gemäß § 12 Abs. 3 BauGB, über diesen Kanon hi-
nausgehende Regelungen zu treffen, wird nur im Einzelfall Gebrauch gemacht. Die Regelungs-
dichte des Planwerks verbleibt somit weitgehend im Rahmen des Festsetzungsgehaltes eines „ge-
wöhnlichen“ Bebauungsplanes. Weitere Details zur Ausgestaltung des Vorhabens sollen jedoch in 
dem zwischen der Stadt Neumünster und dem Vorhabenträger zu schließenden Durchführungs-
vertrag geregelt werden. Es ist insbesondere vorgesehen, neben der zeitlichen Fristbindung auch 
Einzelheiten der Gestaltung von Gebäuden, Freiflächen und Erschließungsanlagen in diesem Ver-
trag verbindlich zu vereinbaren. 
 

5.2. Art und Maß der baulichen Nutzung, sonstige Festsetzungen 
Um dem unter Ziffer 4 näher dargelegten Planungsziel zu entsprechen, werden die Baugrund-
stücksflächen im gesamten Plangebiet als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Le-
bensmitteleinzelhandel“ festgesetzt. Diese Festsetzung wird notwendig, da die vorgesehene Ein-
zelhandelsnutzung der Definition „großflächiger Betrieb“ gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO entspricht. 
Nach den Bestimmungen dieser Verordnungsvorschrift können solche Nutzungen außer in Kern-
gebieten nur in besonders festgesetzten Sondergebieten zugelassen werden. 
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Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Angabe einer maximalen  
Grundfläche von 1.925 m² so geregelt, dass der im westlichen Grundstücksteil vorgesehene Bau-
körper errichtet werden kann. Die Festsetzung der maximalen Grundfläche beinhaltet neben der 
max. zulässigen Verkaufsfläche von 1.200 m2 im Übrigen auch die Errichtung von Nebenraumflä-
chen wie z.B. Sanitäreinrichtungen, Personalräume und Büros sowie die notwendigen Lagerflä-
chen und Anlieferungsbereiche.  
 
Neben der o.g. Hauptnutzung darf eine weitere Grundfläche von 2.400 m² durch die Stellplatzan-
lage mit Belieferungsbereich und Zufahrten überbaut werden. Der insgesamt zulässige Überbau-
ungsgrad beträgt somit rd. 84 % der Grundstücksfläche (= GRZ 0,84). Die Überschreitung der 
nach § 19 Abs. 4 Satz 3 Baunutzungsverordnung zulässigen Obergrenze (GRZ 0,8) durch die Flä-
chen von Nebenanlagen wird aufgrund der begrenzten Grundstücksfläche bei der beabsichtigten 
Nutzung erforderlich. Der erhöhte Versiegelungsgrad stellt sich jedoch städtebaulich als nicht 
problematisch dar, da das Grundstück unmittelbar an ausgedehnte Freiflächen (Sportanlagen, 
landwirtschaftliche Flächen) grenzt, so dass mikroklimatisch negative Auswirkungen nicht zu er-
warten stehen. 
 
Es ist eine abweichende Bauweise festgesetzt, die sowohl die Grenzabstandsvorschriften der offe-
nen Bauweise regelt, jedoch mit dem Zusatz, dass Gebäudelängen über 50 m zugelassen sind. 
Dies trägt der für eine wirtschaftliche Grundstücksnutzung erforderlichen Gebäudelänge des Ein-
zelhandelsmarktes Rechnung. Des weiteren wird eine einseitige Grenzbebauung an der neu zu bil-
denden Flurstücksgrenze in südlicher Richtung erforderlich. Die Übernahme der Abstandsfläche 
auf den angrenzenden Bereich des verbleibenden städtischen Grundstücks soll durch eine Baulast 
gesichert werden.  
 
Der Baukörper des geplanten Einzelhandelsbetriebes soll nur in eingeschossiger Bauweise mit ei-
ner maximalen Firsthöhe von 6 m zulässig sein. Zudem soll das Grundstück an seiner nördlichen 
Grenze durch eine dichte Heckenpflanzung gegenüber der angrenzenden Wohnbebauung abge-
schirmt werden. An der westlichen Grundstücksgrenze mit dem Knick entlang des Eichhofwegs 
ist bereits eine wirksame Eingrünung vorhanden. Die optischen Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft halten sich somit in zumutbaren Grenzen. 
 
Um die Einzelhandelsnutzungen auf eine Dimension zu begrenzen, die sich mit der Sicherung be-
stehender Nahversorgungs- und Innenstadtstrukturen vereinbaren lässt, wird die maximale Ver-
kaufsflächengröße auf 1.200 m² festgeschrieben, in der ein max. 50 m2 großer Backshop integriert 
werden kann. In der max. Verkaufsfläche sind auch Bereiche für innenstadtrelevante Non-Food-
Artikel beinhaltet, deren maximale Größe von 10 % der Verkaufsfläche durch eine textliche Fest-
setzung ebenfalls vorgeben wird, um Wettbewerbseinschränkungen und –nachteile für innerstädti-
sche Non-Food-Einzelhandelseinrichtungen in Neumünster zu verhindern. 
 

5.3. Verkehrserschließung 
Die in der Örtlichkeit zum Teil schon vorhandene Stellplatzanlage wird ausschließlich über den 
Roschdohler Weg (Kreisstraße 8) erschlossen. Der Zufahrtsbereich liegt innerhalb der Ortsdurch-
fahrtsgrenze dieser Kreisstraße, so dass keine Anbau- oder Zufahrtsverbotszonen zu berücksichti-
gen sind. 
 
Eine Erschließung des Grundstückes vom Eichhofweg ist nicht vorgesehen. Auch der Zulieferver-
kehr wird über den Roschdohler Weg und die Stellplatzanlage fahren. 
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Gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 55 der Landesbauordnung - Stellplätze und Garagen, 
Abstellanlagen für Fahrräder - (Stellplatzerlass) ist bei Läden „regulärer“ Größenordnung ein Kfz-
Stellplatz je 30 - 40 m² Verkaufsfläche herzustellen, bei großflächigen Einzelhandelsbetrieben und 
Verbrauchermärkten jedoch ein Stellplatz je 10 - 20 m² Verkaufsfläche. Bei einer maximal zuläs-
sigen Verkaufsfläche von 1.200 m² entspricht der geplante Frischemarkt der Definition des groß-
flächigen Einzelhandels; der entsprechende Bedarf nach Stellplatzerlass ist somit zwischen 60 und 
120 Stellplätzen anzunehmen. Die Planung sieht vor, insgesamt 77 Kfz-Stellplätze bereitzustellen; 
aufgrund der überwiegenden Nahversorgungsfunktion des Betriebes ist diese Anzahl als ausrei-
chend anzusehen.  
 
Die Mitnutzung der Stellplätze durch die Eltern von Schülern des Schulzentrums Einfeld im Rah-
men von Bringe- und Holvorgängen soll weiterhin gewährleistet bleiben; auch bei besonderen 
Veranstaltungen im Stadion ist eine Mitnutzung der Stellplatzanlagen möglich.  
 
Die Ein- und Ausfahrtsbereiche zur Stellplatzanlage werden so weit wie möglich nach Süden hin 
verschoben, damit eine Lärmbelästigung der im Norden angrenzenden Wohnbebauung am Rosch-
dohler Weg minimiert werden kann. 
 
Die Anlieferung erfolgt ebenfalls über den Roschdohler Weg und die Stellplatzanlage zum Südbe-
reich des Gebäudes, so dass der Anlieferungsbereich durch das Gebäude selbst gegenüber der 
nördlich liegenden Wohnbebauung abgeschirmt wird und diese deshalb durch die Anlieferungstä-
tigkeiten nicht über Gebühr immissionsschutztechnisch beeinflusst und beeinträchtigt wird. Die 
Stellplatzanlage wird so hergerichtet, dass die Anlieferfahrzeuge problemlos ein- und ausfahren 
können. 
 
Über das zurzeit brachliegende Gelände verläuft eine inoffizielle Wegeverbindung (Trampelpfad) 
vom Wohngebiet am Christian-Balzersen-Weg bzw. vom Grünzug westlich der Sportplatzflächen 
zum Schulzentrum Einfeld, der als Schulweg viel genutzt wird. Diese fußläufige Verbindung über 
das Plangebiet entfällt nach baulicher Inanspruchnahme des Geländes; sie soll durch Anlage eines 
einseitigen Gehweges am Eichhofweg ersetzt werden, der die Fußwegverbindung ab dem Plange-
biet aufnimmt und bis zur Abzweigung des Roschdohler Weges aufnimmt fortführt. Die Kosten-
übernahme für diese Maßnahme durch den Investor soll im Durchführungsvertrag zu diesem 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt werden. 
 
Über das Plangebiet verläuft des weiteren eine Zuwegung zu dem Sportplatz, die vor allem im 
Rahmen des Schulsports genutzt wird. Diese Zuwegung befindet sich im Bereich der künftig ge-
planten Belieferungszone und soll deshalb hier nicht bestehen bleiben. Ersatzweise wird ein neuer 
Zugang für die Schulnutzung im Bereich der vorhandenen Skateranlage südlich des Plangebietes 
geschaffen. Auch hierfür soll eine Kostenübernahme durch den Investor erfolgen.  
 

5.4. Immissionsschutz 
Um die Lärmimmissionen, die von der Stellplatzanlage und dem Betrieb des Einzelhandelsge-
schäftes sowie der dazugehörigen Anlieferung auf die angrenzende Wohnbebauung einwirken, 
fachgerecht beurteilen zu können, ist vom Büro Wasser- und Verkehrskontor, Neumünster, unter 
dem Datum vom 24.05.2006 eine schalltechnische Untersuchung zur Planung vorgelegt worden. 
Das Gutachten kann bei der Stadt Neumünster eingesehen werden.  
 
Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass bei Einhaltung von Ladenöffnungszeiten von 7.00 
bis 20.00 Uhr außer einer Beschränkung der Anlieferungszeiten keine weiteren Maßnahmen des 
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Lärmschutzes erforderlich werden. Durch die Errichtung einer 2,00 m hohen, beidseitig begrünten 
Lärmschutzwand an der Nordseite des Grundstückes bis zur Gebäudekante als Abschirmung der 
Stellplatzanlage ist auch ein ausreichender Immissionsschutz für die Wohnbebauung erzielt wor-
den, der Öffnungszeiten von 6.00 bis 22.00 Uhr erlaubt. Somit stehen gegenüber den heutigen 
Öffnungszeiten des Frischemarktes noch Dispositionszeiträume zur Verfügung. Im Interesse einer 
optimalen Konfliktlösung soll die Lärmschutzwand unabhängig von den Öffnungszeiten des 
Marktes auf jeden Fall errichtet werden. Die Planung soll nach den Grundsätzen einer optimierten 
Konfliktlösung ausgerichtet werden; die nach gutachtlicher Aussage lediglich für Öffnungszeiten 
nach 20.00 Uhr erforderliche Lärmschutzwand soll daher bereits unmittelbar im Zusammenhang 
mit dem Marktgebäude errichtet werden, auch wenn zunächst nur kürzere Öffnungszeiten vorge-
sehen sind. 
 
Eine zeichnerische Festsetzung der Lärmschutzwand ist entbehrlich, da ihre Lage mit der textli-
chen Festsetzung hinreichend beschrieben ist. Die Position und Ausführung der Lärmschutzwand 
wird darüber hinaus auch im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan fest-
gelegt. 
 
Die Belieferung des Frischemarktes darf in jedem Falle nicht in den Nachtzeiten zwischen 22.00 
und 6.00 Uhr erfolgen, da ansonsten die Nachtruhe auf den Wohnbaugrundstücken nicht gewähr-
leistet werden kann. Der Durchführungsvertrag enthält entsprechende Regelungen. 
 
Gemäß Durchführungsvertrag für das Vorhaben ist eine Oberflächengestaltung der Stellplatzanla-
ge in Betonsteinpflaster ohne Fugen vorgesehen. Das Emissionsverhalten dieser Oberfläche ist mit 
Asphalt vergleichbar und schafft keine zusätzlichen Immissionsschutzprobleme. 
 
Staub- oder gasförmige Immissionen sind bei der Ansiedlung eines Verbrauchermarktes mit 77 
ebenerdig angeordneten Stellplätzen nicht in unvertretbarem Ausmaß zu erwarten. Die Emissio-
nen von solchen Anlagen liegen nach allen Erfahrungen weit unterhalb entsprechender Zumutbar-
keitsschwellen. 
 

5.5. Anpflanz- und Erhaltungsgebote 
Um eine optische Trennung und Abschirmung zwischen den unterschiedlichen Nutzungen Son-
dergebiet im Geltungsbereich und der nördlich angrenzenden Wohnbaufläche zu erzielen, wird 
entlang der Nordseite des Geltungsbereiches ein Anpflanzgebot ‚Gebüsch’ aus mittelgroßen bis 
großen Sträuchern festgesetzt. 
 
An der nördlichen Geltungsbereichsgrenze ist eine Lärmschutzwand zu errichten. Diese soll beid-
seitig eine Begrünung erhalten, um so aus den o.g. Gründen eine gestalterische Einfügung in den 
Charakter des Siedlungsbereiches zu gewährleisten. 
 
Durch mittel- bis großkronige Baumpflanzungen soll im Sondergebiet in erster Linie eine gestalte-
risch wirksame und notwendige Durchgrünung des Geltungsbereiches erreicht werden. Um die 
Gestaltungsidee der vorhandenen Bäume entlang des Roschdohler Weges aufzunehmen und fort-
zusetzen, werden die Standorte einzelner Bäume in diesem Bereich unter Berücksichtigung der 
zukünftigen Nutzung als Stellplatz bereits teilweise konkret festgesetzt. 
 
Da es sich bei den Baumpflanzungen auch um Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsrege-
lung handelt, sind für die Pflanzung standortheimische Laubbäume zu verwenden. 
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Darüber hinaus wird durch die Baumpflanzungen auch eine kleinklimatische und lufthygienische 
Ausgleichsfunktion angestrebt. 
 
Eine nachhaltige Wirksamkeit soll dadurch gewährleistet werden, dass bei den zu pflanzenden 
Bäumen unter Berücksichtigung des zu erwartenden zukünftigen Standortes innerhalb eines durch 
hohen Versiegelungsgrades geprägten Stellplatzbereiches nur geeignete Baumarten verwendet 
werden dürfen. Darüber hinaus sollte durch eine Reduzierung auf möglichst wenige Arten ein 
harmonischer, in sich geschlossener Gesamteindruck erzielt werden. Die Bäume sind ebenso ge-
genüber Anfahrschäden in geeigneter Weise zu sichern. 
 
Für eine nachhaltige Entwicklung und Funktionsfähigkeit der Einzelbäume wird ein Wurzelraum 
von mindestens 12 m³ festgesetzt (z.B. durch offene Baumscheiben, ggf. sind spezielle Pflanzsub-
strate und / oder Baumquartierabdeckungen sowie Belüftungseinrichtungen zu verwenden, um so 
einen entsprechenden durchwurzelbaren Raum zu gewährleisten, vgl. FLL 2004 und 20051).  
 
Am Roschdohler Weg werden die vorhandenen Bäume in der Stellplatzanlage soweit mit der zu-
künftigen Nutzung vereinbar aus den o.g. Gründen der Stellplatzbegrünung zum Erhalt festge-
setzt. 
 
Um eine dauerhafte Funktion der Gehölzpflanzungen zu gewährleisten, sind abgängige Gehölze 
grundsätzlich nachzupflanzen.  
 
Hinsichtlich der Definition der Größenangaben zu den o.g. Gehölzen wird auf das BdB-Handbuch 
Teil V Gehölzsortimente und ihre Verwendung bzw. die o.g. Straßenbaumliste der Gartenamtslei-
ter der Straßenbaumliste der Gartenamtsleiter2 verwiesen. 
 
Um eine zeitnahe Wirksamkeit der Gehölzpflanzungen zu ermöglichen, wird auch eine Mindest-
pflanzqualität und –dichte festgesetzt. 
 
Um eine ausreichende Raumwirksamkeit der Gehölzpflanzungen zu gewährleisten, wird eine 
Mindesthöhe der ausgewachsenen Gehölze festgesetzt. 
 
Es ist des weiteren vorgesehen, die Standorte der anzupflanzenden Bäume in der dem Durchfüh-
rungsvertrag zugrunde zulegenden Planung verbindlich festzulegen. 
 
Durch die festgesetzte extensive Dachbegrünung des Frischemarktes sollen insbesondere folgende 
Ziele erreicht werden: verminderter bzw. verzögerter Niederschlagswasserabfluss (‚Abflussregu-
lierung’ und damit aufgrund der beengten Platzverhältnisse auch Erleichterung der gezielten Ver-
sickerung von Niederschlagswasser innerhalb des Geltungsbereiches), Entwicklung von Ersatzle-
bensräumen des trocken-warmen Standortspektrums sowie Abmilderung stadtklimatischer Effek-
te). Aufgrund der festgesetzten Dachbegrünung wird darüber hinaus auch der Ausgleichsbedarf 
im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung für die zu erwartenden Bodenversiegelungen 
(Schutzgut Boden) und das Beseitigen von Flächen mit besonderer Bedeutung für den Natur-
schutz (überwiegend Ruderalfluren) reduziert. Von der Dachbegrünung sind die Vordächer und 
Lichtschächte u.ä. ausgenommen. 
 
Weitere Erläuterungen sind im Umweltbericht (Teil II dieser Begründung) enthalten. 

                                                
1 FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) 2004 bzw. 2005: Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 bzw. 1 
2 Erstveröffentlichung in: Stadt und Grün 11, S. 775-800 im Patzer Verlag, Berlin Hannover (veröffentlicht ebenso in FLL 2005 – s.o. – sowie: 
www.galk.de. 
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5.6. Maßnahmen des Naturschutz 
Das anfallende Niederschlagswasser soll im Geltungsbereich versickert werden, wobei ergänzend 
bzw. alternativ jedoch auch ermöglicht werden soll, durch eine Regenwassernutzung einen spar-
samer Umgang mit erneuerbaren Ressourcen zu erreichen. Die standörtlichen Voraussetzungen 
für eine Regenwasserversickerung sind gegeben. Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser im 
Sinne der Eingriffsregelung können so auf ein unerhebliches Maß minimiert bzw. im Zusammen-
hang mit den zu erwartenden zusätzlichen Bodenversiegelungen ausgeglichen werden. 
 
Durch die Festsetzung von dem Knick vorgelagerten Saumstrukturen sollen Beeinträchtigungen  
der Lebensraumfunktion des Knicks minimiert bzw. wieder zurückentwickelt werden. Die Anlage 
von Versickerungsmulden innerhalb dieser ‚Maßnahmenfläche’ ist mit dieser Zielsetzung verein-
bar und daher zulässig. Um die Funktion von möglichst artenreichen Saumstrukturen dauerhaft zu 
entwickeln und zu erhalten, sollte die Fläche wie folgt gepflegt werden: ein- bis zweimalige Mahd 
pro Jahr incl. Abtransport des Mahdgutes. 
 
Durch die ‚Maßnahmenfläche Saumstrukturen’ wird im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung 
der Ausgleichsbedarf für das Beseitigen von Flächen mit besonderer Bedeutung für den Natur-
schutz sowie für die zu erwartenden Bodenversiegelungen (Schutzgut Boden) reduziert. 
 
Weitere Erläuterungen sind im Umweltbericht (Teil II dieser Begründung) enthalten. 
 

5.7. Besonderer Schutz bestimmter Teile der Natur 
Der an der westlichen Geltungsbereichgrenze entlang dem Eichhofweg vorhandene und nach § 25 
(3) LNatSchG geschützte Knick wird als nachrichtliche Übernahme in dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan dargestellt. Der Knick befindet sich auf privaten Sondergebietsflächen. Er grenzt 
das Sondergebiet zum Eichhofweg ab und bildet dadurch eine natürliche Abschirmung zwischen 
den unterschiedlichen Nutzungen.  
 
Weitere Erläuterungen sind im Umweltbericht (Teil II dieser Begründung) enthalten. 
 

5.8. Örtliche Bauvorschriften  
Den Festsetzungen des Bebauungsplanes liegt ein Nutzungskonzept zugrunde, das auch konkrete 
Vorgaben für die gestalterische Ausformung der baulichen Anlagen umfasst. Einzelne Aspekte 
dieses mit der Stadt Neumünster abgestimmten Gestaltungskonzeptes werden als explizite Plan-
festsetzungen übernommen. Hierzu gehören die als örtliche Bauvorschriften bezeichneten Vorga-
ben, die Gebäude mit Klinkerfassaden und Flachdach auszuführen. Des weiteren wird die Zuläs-
sigkeit freistehender Werbeanlagen (Pylonen) auf eine Anlage mit einer maximalen Höhe von 5 m 
und einer Flächengröße von 4 m² begrenzt. Durch diese Vorschriften soll gewährleistet werden, 
dass sich die Nutzung möglichst unaufdringlich in das städtebauliche Umfeld einfügt. Weitere 
Einzelheiten der Gestaltung von Gebäuden sowie Frei- und Erschließungsflächen sollen im Durch-
führungsvertrag geregelt werden. 
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6. Ver- und Entsorgung, Altlasten, Kampfmittelfunde, Denkmalpflege 

6.1. Ver- und Entsorgung 
Die Ver- und Entsorgung des Lebensmittelmarktes muss vollständig neu hergestellt werden. Ein 
möglicher Anschluss der notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen an entsprechende Einrich-
tungen im Roschdohler Weg wird im weiteren Planungsverlauf mit den zuständigen Ver- und Ent-
sorgungsträgern geklärt werden. 
 
Das Schmutzwasser soll über das vorhandene Kanalisationsnetz der Kläranlage zugeführt werden. 
 
Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser wird auf dem Grundstück versickert.  
Einzelheiten hierzu werden im Umweltbericht (Teil II dieser Begründung) erläutert. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches liegen Versorgungsleitungen der Stadtwerke Neumünster (Gas 
und Strom). Die Trassenbereiche werden über ein Leitungsrecht zugunsten des Versorgungsträ-
gers planungsrechtlich gesichert. 
 

6.2. Altlasten und Altlastenverdachtsflächen, Kampfmittel 
Vorbelastungen des Grundstückes durch mögliche Altlasten, Altablagerungen oder Kampfmittel 
sind derzeit nicht bekannt.  
 
In diesem Gebiet sind jedoch laut Aussage des Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, 
Amt für Katastrophenschutz, - Kampfmittelräumdienst -,  Kampfmittel nicht auszuschließen. Vor 
Beginn von Bauarbeiten ist die Fläche auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. Die Untersuchung 
wird auf Antrag durch das 
 
 Amt für Katastrophenschutz 
 Düsternbrooker Weg 104 
 24105 Kiel 
 
durchgeführt. Der Bauträger muss sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräumdienst in Verbindung 
setzen, damit Sondier- und Räummaßnahmen in das Bauvorhaben einbezogen werden können. 
 

6.3. Denkmalpflege 
Baudenkmalpflegerische Belange werden durch die Planung nicht berührt.  
 
In dem betroffenen Gebiet sind zur Zeit keine archäologischen Denkmale bekannt. Auswirkungen 
auf Kulturgut sind nicht zu erkennen. Das Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein erteilte 
ein entsprechendes Negativattest. 
 
 
7. Bodenordnende Maßnahmen und Finanzierung 

Bodenordnende Maßnahmen werden nicht notwendig, da die Fläche des Baugrundstückes inzwi-
schen im Eigentum des Vorhabenträgers steht.  
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Finanzierungskosten kommen auf die Stadt Neumünster nicht zu, da sie sich alle Kosten für Pla-
nung und Erschließung sowie weitere anfallende Maßnahmen durch den Investor im Rahmen des 
Durchführungsvertrages von der Hand halten lässt. 
 
 
8. Ergebnisse der Umweltprüfung  

Nach der Festlegung des Untersuchungsraumes und des erforderlichen Umfanges und Detail-
lierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durch die entsprechenden Fach-
behörden wurde im Rahmen der Umweltprüfung ein Umweltbericht erstellt. Er bildet den Teil II 
der Begründung und hat auch für die 33. Flächennutzungsplanänderung Gültigkeit. 
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bzw. in den 
Durchführungsvertrag aufgenommen worden und damit rechtlich verankert. Zur Ergänzung und 
weiteren Information wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen.  
 
Im Rahmen der Umweltprüfung wurde festgestellt, dass durch die Planung Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft bzw. Landschaftsbild vorbereitet werden, die jedoch durch geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen entsprechend kompensiert werden können. Gegenüber der derzeitigen 
Situation ist insbesondere mit einer Beeinträchtigung vorhandener Landschaftsbestandteile / Bio-
tope, einer erhöhten Bodenversiegelung, einer Beeinträchtigung vorhandener Wegebeziehungen 
sowie einem erhöhten Verkehrsaufkommen und entsprechenden Lärmemissionen zu rechnen.  
 
Die Beeinträchtigung vorhandener Biotope ist z.T. unvermeidbar und muss an anderer Stelle 
ausgeglichen werden. Der Knick an der westlichen Plangebietsgrenze soll jedoch erhalten bleiben. 
Die zu erwartenden Lärmimmissionen wurden durch ein Schallschutzgutachten untersucht; 
entsprechende Vorkehrungen werden in der Planung berücksichtigt. Entsprechendes gilt für das 
Konzept zur Ableitung des Oberflächenwassers von den versiegelten Grundstücksflächen, das 
eine Mehreinleitung von Niederschlagswasser in die Kanalisation vermeidet. Die Beseitigung 
vorhandener Wegebeziehungen (Trampelpfade) soll durch die Neuanlage eines separaten Fuß-
wegs am Eichhofweg kompensiert werden. 
Zusammenfassend ist mithin festzustellen, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minimierung und zum Ausgleich der Umweltauswirkungen durch die Baugebietsent-
wicklung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die untersuchten Umweltbelange zu 
erwarten sind. Die vorgesehenen Eingriffe werden angesichts der überwiegenden Planungsvortei-
le, insbesondere mit Hinblick auf die erforderliche Stärkung der Nahversorgung im Stadtteil Ein-
feld, als unvermeidlich und vertretbar angesehen. 
 
 
Neumünster, den 16.August 2007 
Fachbereich IV 
- Fachdienst Stadtplanung - 
Im Auftrag 
 
 
(Levsen) 
 
Der Planentwurf wurde bearbeitet durch: 
Gosch-Schreyer-Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Bad Segeberg 
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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Nach § 2a BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungs-
verfahren dem Entwurf des Bauleitplanes eine Be-
gründung beizufügen. Der Umweltbericht bildet einen 
gesonderten Teil der Begründung, in dem entspre-
chend dem Stand des Verfahrens die aufgrund der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten 
und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzu-
legen sind. Die inhaltlichen Anforderungen an den 
Umweltbericht ergeben sich aus der Anlage im 
BauGB zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

 

2 EINLEITUNG 

2.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplanes 

Durch den Bebauungsplan sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für den Bau von großflächi-
gem Einzelhandel geschaffen werden. 

Hinsichtlich der konkreten Entwicklungsabsichten wird 

auch auf Kapitel 4 in Teil 1 der Begründung verwie-
sen. 

Die Lage und Abgrenzung des Planungsgebiets ergibt 
sich aus Anlage 1. 

Die Lage des Planungsgebietes ergibt sich auch aus 
folgendem Luftbild. 

Geplantes Maß der baulichen Nutzung und Bauweise 

Grundflächen (GR):  1.925 m² 

Überschreitungsregelung: bis zu 2.400 m² für Stellplätze 
und Zufahrten 

abweichende Bauweise  (Gebäudelängen über 50 m zu-
lässig) 

Verkaufsfläche:  1200 m² 

Gebäudehöhe:   max. 6 m 

Zahl d. Vollgeschosse: 1 

Flächenangaben  
Der Geltungsbereich hat eine Gesamtgröße von ca. 
0,52 ha, die sich wie folgt aufteilt: 

Sondergebiet  5.226 m² 
davon Baufenster 1.925  m² 
davon Stellplatzanlage 2.400  m² 
davon Maßnahmenfläche Naturschutz 177  m² 
davon sonstiges Sondergebiet 724  m² 
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2.2 Projektwirkungen 

Die sich aus der Bauleitplanung ergebenden und in 
dem Umweltbericht berücksichtigten Projektwirkungen 
sind in folgender Tabelle zusammenfassend darge-
stellt. 

Projektwirkungen Bewertung / Kurzbeschreibung 
Bodenver- 
siegelung 

Durch das Vorhaben ist mit einem Rückbau der 
vorhandenen versiegelten Flächen sowie einer 
anschließenden Neuversiegelung zu rechnen. 
Gegenüber der derzeitigen planungsrechtlichen 
Situation bzw. dem Bestand ist insgesamt mit 
einer Zunahme der versiegelten Flächen zu 
rechnen. 

Visuelle  
Wirkungen 

Durch die geplante Nutzung ergibt sich eine völ-
lige, auch visuell erlebbare Neuordnung des 
Geltungsbereiches. 

Stoffliche Austräge 
(Abwasser) 

Betriebsbedingt kommt es zu einem Anfall von 
Abwasser (Niederschlagswasser, Grau- und 
Schwarzwasser). 

Nutzungswandel Gegenüber der derzeitigen Situation erfolgt eine 
Umwandlung von einem öffentlichen Parkplatz 
bzw. einer Brachfläche zu einer Nutzung eines  
großflächigen Einzelhandels. 

Biotop(typen)-
beseitigung 

Gegenüber der derzeitigen Situation und dem 
Bestand ist mit einer vollständigen Beseitigung 
der vorhandenen Biotoptypen auszugehen. Dies 
gilt baubedingt auch für den unmittelbar südlich 
an die Baugrenze angrenzenden Bereich au-
ßerhalb des Geltungsbereiches. 

Stoffliche Austräge 
(Stoffliche Emissi-
onen, Staub) 

Durch den induzierten Neuverkehr ist betriebs-
bedingt mit erhöhten stofflichen Emissionen zu 
rechnen. 
Durch den Rückbau der befestigten Flächen 
sowie die Bautätigkeit ist im geringen Umfang 
mit Staubemissionen zu rechnen. 

Schallemissionen Durch den induzierten Neuverkehr sowie insbe-
sondere durch den großflächigen Einzelhandel 
(u.a. Anlieferung) ergeben sich betriebsbedingt 
Schallemissionen (Verkehrslärm, Gewerbe-
lärm). Darüber hinaus ergeben sich baubedingte 
Schallemissionen (insbesondere Bau- und Ma-
schinenlärm). 

Stördichte Gegenüber der derzeitigen planungsrechtlichen 
Situation ist mit einer erhöhten Anwesenheit von 
Menschen und zusammen mit dem induzierten 
mot. Verkehr von einer erhöhten Stördichte aus-
zugehen. 

induzierter 
Neuverkehr 

Im Zusammenhang mit dem großflächigen Ein-
zelhandel ist mit einer verkehrsinduzierenden 
Wirkung im Bereich des motorisierten Individu-
alverkehr sowie Lieferverkehrs zu rechnen. 
Ausbaumaßnahmen an bestehenden Verkehrs-
wegen sind hierdurch nicht notwendig. 

Geruchsemissionen - entsprechende Projektwirkungen sind nicht er-
kennbar  bzw. erscheinen nicht 

planungsrelevant - 

Strahlung s.o. 

Lichtemissionen s.o. 

Ressourcen- 
verbrauch 

s.o. 

Aufschüttungen / 
Abgrabungen 

s.o. 

Stoffliche Austräge 
(Abfälle) 

s.o. 

Erschütterungen s.o. 

sonstige 
Projektwirkungen 

keine 

 

 

 

 

 

2.3 In Betracht kommende anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten 

Planungsalternativen 

in Bezug auf die vor-
gesehene Nutzung: 

Durch die Planung soll die Errichtung eines 
Lebensmittelmarktes ermöglicht werden. Es 
handelt sich um die Verlagerung eines bereits 
im Stadtteil vorhandenen Betriebes, dessen 
heutiger Standort sich in einer Entfernung von 
rd. 200 m nordöstlich des Plangebietes befin-
det. Der Betrieb plant eine Erweiterung der 
Verkaufsflächen sowie die Anlage eines be-
darfsgerechten Stellplatzangebotes. 

Die vorgesehene Nutzung stellt hinsichtlich 
Lage, Größe, Verkehrsanbindung und städte-
baulicher Einfügung hohe Standortanforde-
rungen. Sie erfordert eine Mindest-
Grundstücksgröße von rd. 0,5 ha. Zudem soll 
das Nahversorgungszentrum in räumlicher 
Nähe des bestehenden Stadtteilzentrums an 
der Dorfstraße sowie in Zuordnung zu den 
Wohnsiedlungsbereichen im Stadtteil ange-
siedelt werden, um keine erheblichen Ver-
schiebungen der bestehenden Nahversor-
gungsbereiche - und damit ggf. die Entste-
hung von Nahversorgungslücken - zu bewir-
ken. Der vorhandene Betriebsstandort weist 
die erforderlichen Entwicklungsmöglichkeiten 
nicht auf. Alternativstandorte, die in gleichem 
Maße - auch hinsichtlich der verkehrlichen 
Erschließung - geeignet und darüber hinaus 
absehbar zu aktivieren wären, sind im Nahbe-
reich des Einfelder Zentrums nicht vorhan-
den.  

In Bezug auf die vorgesehene Nutzung kom-
men somit keine anderweitigen Planungsmög-
lichkeiten in Frage. 

in Bezug auf die vor-
gesehene Fläche: 

Beibehaltung der derzeitigen Nutzungen bzw. 
Entwicklung gem. Darstellung FNP und Land-
schaftsplan (vgl. Kapitel 2.4.2). Für die in der 
derzeit geltenden Planung dargestellten Nut-
zungen (Erweiterung Sportflächen, Versor-
gungsanlage - Bauhof -) besteht jedoch ab-
sehbar kein Bedarf mehr. Insofern kommt ei-
ne solche Nutzungsalternative nicht in Be-
tracht. 

 

2.4 Darstellung der festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes 

2.4.1 Fachgesetze 

Eine Darstellung der gesetzlich festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes erfolgt in Kapitel 3 im Zusammen-
hang mit den jeweiligen Schutzgütern. 

2.4.2 Fachpläne 

Hinsichtlich der in Fachplanungen dargestellten Ziele 
des Umweltschutzes erscheint lediglich die Land-
schafts- und Flächennutzungsplanung als planungsre-
levant, auf deren Aussagen im folgenden näher ein-
gegangen wird. 

Landschaftsrahmenplan  
Planungsrelevante Zielsetzungen auf Ebene des 
Landschaftsrahmenplans (LRP, Stand Juni 2000) sind 
nicht erkennbar. 

Landschaftsplan  
Der Landschaftsplan stellt in seinen Zielaussagen 
(Plan 8; vgl. Darstellung in Anlage 1) die östliche Hälf-
te des Geltungsbereiches als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung ‚Sportplatzanlage’ dar. Die westli-
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che Hälfte wird als Fläche für Ver- und Entsorgung 
dargestellt. 

Darüber hinaus werden die straßenbegleitenden 
Knicks beidseitig am Eichhofweg als sog. ‚Redder’ 
dargestellt.  

Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungspla-
nes weichen somit von den Zielsetzungen des Land-
schaftsplanes erheblich ab. 

Konkrete Zielsetzungen für den Geltungsbereich sind 
nicht erkennbar. 

Grünordnungsplanung  
Für den Geltungsbereich existiert kein Grünordnungs-
plan. 

Flächennutzungsplan  
Bei dem FNP sind keine über die Zielsetzungen des 
Landschaftsplans hinausgehenden Zielsetzungen er-
kennbar (vgl. Darstellung in Anlage 1). 
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3 ERMITTELN, BESCHREIBEN UND BEWERTEN DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

3.1 Auswirkungen auf Boden 

Beschreibung + Bewertung 
Bestand 

Grundlagen 
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 

Hinweise auf 
Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken 

Ziele des Umweltschutzes Prognose bei  
Nichtdurchführung 

Prognose + Bewertung bei 
Durchführung 

mögliche planungsrelevante 
Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen 

Auf Grund von Bautätigkeiten sowie au-
genscheinlichen Bodenumlagerungen 
(in der Vergangenheit teilweise Nutzung 
als Lagerfläche) handelt es sich im Gel-
tungsbereich weitgehend um anthropo-
gen entwickelte Böden mit einem insge-
samt in der östlichen Hälfte sehr hohen 
Versiegelungsgrad. Die westliche Hälfte 
ist dagegen unversiegelt. 

Gemäß GSB 2007 sind die anstehen-
den Böden überwiegend durch Mutter-
böden gefolgt von Sanden (Mittelsan-
den) gekennzeichnet. Die Böden wer-
den als Versickerungsfähig einge-
schätzt. 

Aufgrund der anstehenden sandigen 
Böden sind grundsätzlich die standörtli-
chen Voraussetzungen für eine hohe 
Grundwasserneubildung sowie ein ho-
hes Biotopentwicklungspotential (Bio-
toptypen des trockenwarme Standort-
spektrums) gegeben. 

Der Geltungsbereich ist weitgehend e-
ben mit geringen Höhenunterschieden 
(Ausnahmen: Knickwall gegenüber dem 
Eichhofweg bzw. Böschung gegenüber 
angrenzenden Flurstück 183). 

Hinweise auf schädliche Bodenverände-
rungen im Sinne des Bodenschutz-
gesetzes liegen nicht vor. 

Die Böden werden gemäß ISH/ 
MUNFSH (1998, S. 612) als Böden mit 
allgemeiner Bedeutung für den Natur-
schutz bewertet. 

 

Primärquellen: 

♦ GSB 2007 (Baugrundun-
tersuchung) 

 

Sekundärquellen: 

♦ GSP 2006 (Biotoptypen-
kartierung) 

♦ Landschaftsplan 

 

Die großmaßstäblichen 
Plandarstellungen des 
Landschaftsplans wurden 
nicht berücksichtigt (= Plan 
2 im Maßstab 1:25.000). 
Dies erscheint jedoch auf-
grund der konkreteren Bau-
grunduntersuchung auch 
nicht erforderlich. 

 

‚Mit Grund und Boden soll sparsam um-
gegangen werden, dabei sind [...] Boden-
versiegelungen auf das notwendige Maß 
zu beschränken‘ (§1a Abs. 2 BauGB, vgl. 
auch § 1 LBodSchG; § 1 Abs. 3 Nr. 3 
LNatSchG) 

„[…] Nicht mehr benötigte versiegelte 
Flächen sind zu renaturieren oder, soweit 
eine Entsiegelung nicht möglich oder 
nicht zumutbar ist, der natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen.“ (§ 1 Abs. 3 
Nr. 11 LNatSchG)  

‚Zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen [sind] die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen Nachverdichtungen und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 
nutzen‘ (§1a Abs. 2 BauGB) 

 „Im Bebauungsplan sollen [...] Flächen 
[gekennzeichnet werden], deren Böden 
erheblich mit umweltgefährdenden Stof-
fen belastet sind‘ (§9 Abs. 5 Nr. 3 
BauGB) 

‚Sanierung von schädlichen Bodenver-
änderungen und Altlasten‘ (§ 1 Abs. 21 
Nr. 1 LBodSchG; bei Bodenverunreini-
gungen: Prüf-, Maßnahme- und Vorsor-
gewerte gem. BBodSchV 

‚Mutterboden, der bei der Errichtung und 
Änderung baulicher Anlagen sowie bei 
wesentlichen anderen Veränderungen 
der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist 
in nutzbarem Zustand zu erhalten und 
vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen‘ (§ 202 BauGB). 

‚Landwirtschaftlich, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzte Flächen sollen 
nur  im notwendigen Umfang umgenutzt 
werden‘. (§1a Abs. 2 BauGB) 

Keine Veränderungen 
zu erwarten. 

Durch die Festsetzungen wird das 
rechtlich zulässige Maß der Boden-
versiegelungen gegenüber dem der-
zeitigen planungsrechtlichen Möglich-
keiten erhöht (vgl. Kapitel 3.13). Hier-
durch ergeben sich erhebliche nega-
tive Auswirkungen auf das Schutzgut 
Boden. 

Durch die Innenentwicklung sowie 
den damit verbundenen Beitrag zur 
einer grundsätzlich flächensparsamen 
Siedlungsentwicklung ergeben sich 
dagegen erhebliche positive Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden.  

 

• Festsetzung einer möglichst 
hohen Bebauungsdichte 
zwecks flächensparender 
Siedlungsentwicklung bei 
gleichzeitiger Begrenzung der 
Versiegelung, der Baumassen 
auf das unbedingt notwendige 
Maß (insbesondere über § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 



Umweltbericht als Teil II der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 218 der Stadt Neumünster 

  
Gosch-Schreyer-Partner – Ingenieurgesellschaft mbH – 23795 Bad Segeberg 

6

3.2 Auswirkungen auf Wasser 

Beschreibung + Bewertung 
Bestand 

Grundlagen 
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 

Hinweise auf 
Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken 

Ziele des Umweltschutzes Prognose bei  
Nichtdurchführung 

Prognose + Bewertung bei 
Durchführung 

mögliche planungsrelevante 
Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen 

Oberflächenwasser 
Innerhalb des Geltungsbereiches bzw. 
innerhalb dessen Wirkbereiches befin-
den sich keine Oberflächengewässer. 

Grundwasser  
Gemäß GSB 2007 wurde bei den 10 
Bohrsondierungen freies Grundwasser 
in Tiefen von 2,4 bis 4,0 m unter GOF 
eingemessen (nicht eingepegelt). Es ist 
grundsätzlich mit Grundwasserspiegel-
schwankungen von ca. 1,0 m zu rech-
nen. 

 

Primärquellen: 

♦ GSB 2007 (Baugrundun-
tersuchung) 

 

Sekundärquellen: 

♦ GSP 2006 (Biotoptypen-
kartierung) 

♦ Landschaftsplan 

 

Die großmaßstäblichen Plan-
darstellungen des Land-
schaftsplans wurden nicht be-
rücksichtigt (= Plan 2 und 3 
im Maßstab 1:25.000). Dies 
erscheint jedoch aufgrund der 
konkreteren Baugrundunter-
suchung auch nicht erforder-
lich. 

Angaben zu der Qualität des 
Grundwassers liegen nicht 
vor. 

 „Jedermann ist verpflichtet, bei 
Maßnahmen, mit denen Einwirkun-
gen auf ein Gewässer verbunden 
sein können, die nach den Umstän-
den erforderliche Sorgfalt anzuwen-
den, um eine Verunreinigung des 
Wassers oder ein sonstige nachteili-
ge Veränderung seiner Eigenschaf-
ten zu verhüten, um eine mit Rück-
sicht auf den Wasserhaushalt gebo-
tene sparsame Verwendung des 
Wassers zu erzielen, um die Leis-
tungsfähigkeit des Wasserhaushalts 
zu erhalten und um eine Vergröße-
rung und Beschleunigung des Was-
serabflusses zu vermeiden].“ (§ 1a 
Abs. 2 WHG) 

 

Keine Veränderungen zu 
erwarten. 

Durch die Festsetzungen wird das 
Maß der Bodenversiegelungen und 
damit der Anfall von Niederschlags-
wasser gegenüber der derzeitigen Si-
tuation erhöht. Hiermit ist eine Verrin-
gerung der Grundwasserneubildung 
verbunden. Hierdurch ergeben sich 
jedoch erhebliche negative Auswir-
kungen auf das Schutzgut Wasser im 
Sinne der Eingriffsregelung (vgl. hier-
zu auch Kapitel 3.11 und 3.13). 

Das Niederschlagswasser aus den 
Sonderbauflächen ist gegenüber dem 
bestehenden Parkplatzflächen i.d.R. 
hinsichtlich des Gehaltes an Belas-
tungsstoffen als problematischer zu 
bewerten. Erhebliche Auswirkungen 
sind hierdurch jedoch nicht zu erwar-
ten. 

 

• vgl. generell Maßnahmen bei 
Schutzgut Boden (Begrenzung 
der Bodenversiegelung in Ka-
pitel 3.1)  

• vgl. generell Maßnahmen zum 
Aspekt Sachgerechter Um-
gang mit Abwässern in Kapitel 
3.11. 
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3.3 Auswirkungen auf das Klima 

Beschreibung + Bewertung 
Bestand 

Grundlagen 
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 

Hinweise auf  
Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken 

Ziele des Umweltschutzes Prognose bei  
Nichtdurchführung 

Prognose + Bewertung bei  
Durchführung 

mögliche planungsrelevante 
Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen 

Hinsichtlich des Lokalklimas im Gel-
tungsbereich und seinem Umfeld ist 
aufgrund der Stadtrandlage sowie auf-
grund der vorhandenen Grünstrukturen 
nur mit geringen stadtklimatische Effek-
ten zu rechnen. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Bio-
klima und Schutzgut Mensch sind hier-
durch insgesamt nicht zu erwarten. 

Flächen mit besonderer klimatischer 
Ausgleichsfunktion gem. Darstellung 
Landschaftsplan (Kaltluftentstehungs-
gebiete, Frischluftquellgebiete oder Im-
missionsschutzbereiche) sind im Wirk-
bereich des vorh. Bebauungsplanes 
nicht erkennbar betroffen. 

 

Primärquellen: 

- / - 

Sekundärquellen: 

♦ GSP 2006 (Biotoptypen-
kartierung) 

♦ Landschaftsplan 

 

Die Einschätzung erfolgt auf 
Grundlage einer Ortsbege-
hung und allgemeiner plane-
rischer Annahmen und beruht 
nicht auf speziellen Erhebun-
gen. 

„Beeinträchtigungen des Klimas sind 
zu vermeiden [...]. Auf den Schutz 
und die Verbesserung des Klimas, 
einschließlich des örtlichen Klimas, 
ist auch durch Maßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschafts-
pflege hinzuwirken.“(§ 1 Abs. 3 Nr. 6 
LNatSchG) 

„Beeinträchtigungen des Klimas sind 
zu vermeiden, hierbei kommt dem 
Aufbau einer nachhaltigen Energie-
versorgung insbesondere durch zu-
nehmende Nutzung erneuerbarer 
Energien besondere Bedeutung zu. 
Auf den Schutz und die Verbesse-
rung des Klimas, einschließlich des 
örtlichen Klimas, ist auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege hinzuwirken. 
Wald und sonstige Gebiete mit güns-
tiger klimatischer Wirkung sowie 
Luftaustauschbahnen sind zu erhal-
ten, zu entwickeln oder wiederher-
zustellen.“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 
BNatSchG) 

Die Bauleitpläne sollen [...] dazu bei-
tragen, eine menschenwürdige Um-
welt zu sichern und die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und 
zu entwickeln, auch in Verantwor-
tung für den allgemeinen Klima-
schutz‘ (§ 1 Abs. 5 BauGB) 

Aufgrund des globalen 
Klimawandels ist insbe-
sondere mit einer Erder-
wärmung und einer Zu-
nahme von Wetterextre-
men zu rechnen. 

Im Zusammenhang mit der Bebauung 
und dem erhöhten Versiegelungsgrad 
ist mit einer Verstärkung stadtklimati-
scher Effekte zu rechnen. Erhebliche 
Auswirkungen sind hierdurch jedoch 
nicht erkennbar. 

 

• vgl. generell Maßnahmen bei 
Schutzgut Boden (Begrenzung 
der Bodenversiegelung in Ka-
pitel 3.1)  

• generell möglichst intensive 
Durchgrünungsmaßnahmen, 
insbesondere Einzelbäume, 
aber z.B. auch Dach- und 
Fassadenbegrünung (über § 9 
Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
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3.4 Auswirkungen auf die Luft 

Beschreibung + Bewertung 
Bestand 

Grundlagen 
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 

Hinweise auf  
Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken 

Ziele des Umweltschutzes Prognose bei  
Nichtdurchführung 

Prognose + Bewertung bei 
Durchführung 

mögliche planungsrelevante 
Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen 

Lufthygiene 
Als mögliche Schadstoffemittenten sind 
angrenzende Siedlungs- und Verkehrs-
flächen zu nennen. Mögliche Beein-
trächtigungen des Schutzgutes Luft 
durch Schadstoffe beschränken sich 
i.d.R. auf den unmittelbaren Nahbereich 
der o.g. Emissionsquellen. Aufgrund der 
Stadtrandlage, der lockeren Bebauung 
und dem geringen Verkehrsaufkommen 
ist gegenüber dem ländlichen Raum von 
nur einer gering erhöhten Grundbelas-
tung auszugehen. 

Als Faustformel kann gelten, dass, 
wenn die Grenzwerte der 16. BImSchV 
(Verkehrslärm) unterschritten werden, 
auch keine erheblichen Auswirkungen 
auf die Lufthygiene zu erwarten sind 
(vgl. FICKERT/FIESELER 2002, S. 
279). Dies gilt voraussichtlich insbeson-
dere für Stickstoffdioxid sowie Partikel 
PM10 (vgl. STAATLICHES UMWELT-
AMT ITZEHOE 2005, S. 10). Erhebliche 
Vorbelastungen sind somit nicht er-
kennbar. 

Den vorhandenen Gehölzstrukturen 
insbesondere an der südlichen und 
westlichen Plangebietsgrenze sowie im 
Bereich der Stellplatzanlage kommt 
hierbei erfahrungsgemäß  eine gewisse, 
jedoch nicht quantifizierbare, lufthygie-
nische Ausgleichsfunktion zu (z.B. als 
Staubfilter). 

Lärm 
Als vorhandene Schallemissionsquellen 
sind der Verkehr sowie die südlich an-
grenzenden Sportanlagen zu nennen. 
Hinsichtlich der Bewertung der Schall-
emissionen für Schutzgut Mensch wird 
auf das Kapitel 3.8 verwiesen. 

Hinweise auf spezielle Auswirkungen 
auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere 
sind hierdurch nicht zu erwarten. 

Sonstiges 
Erhebliche Vorbelastungen durch Gerü-
che, Licht, Erschütterungen oder Strah-
lung sind nicht erkennbar. 

Primärquellen: 

- / - 

Sekundärquellen: 

♦ GSP 2006 (Biotopty-
penkartierung) 

♦ Landschaftsplan 

 

Die Einschätzung der luft-
hygienischen Situation er-
folgt auf Grundlage einer 
Ortsbegehung und allge-
meiner planerischer An-
nahmen und beruht nicht 
auf speziellen Erhebungen. 

 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind 
„die Erhaltung der bestmöglichen Luftquali-
tät in Gebieten, in denen die durch Rechts-
verordnung zur Erfüllung von bindenden 
Beschlüssen der Europäischen Gemein-
schaft festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden“ zu berücksich-
tigen. (§ 1 (6) Ziffer 7h BauGB) 

„Schädliche Umwelteinwirkungen sind auch 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege gering zu halten; 
empfindliche Bestandteile des Naturhaus-
halts dürfen nicht nachhaltig geschädigt 
werden.“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG; vgl. 
auch § 1 Abs. 3 Nr. 5 LNatSchG) 

„Bei raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen sind die für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehenen Flächen einander 
so zuzuordnen, das schädliche Umwelt-
einwirkungen [...] auf die ausschließlich o-
der überwiegend dem Wohnen dienende 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürfti-
ge Gebiete soweit wie möglich vermieden 
werden.“ (§ 50 BImSchG) 

Lärm 
vgl. Kapitel 3.8 
 
nicht erkennbar planungsrelevant: 

Lufthygiene 
Immissionsschutzwerte der 22., 23 und 33. BImSchV 

Elektromagnetische Felder  
Grenzwerte für Hoch- und Niederfrequenzanlagen nach 
der 26. BImSchV 

Gewerbliche Gerüche  
Geruchsimmissions-Richtlinie vom 12.1.1993 (Hrsg.: Län-
derausschuss für Immissionsschutz) 

Landwirtschaftliche Gerüche  
Orientierungswerte VDI-Richtlinie 3471 und 3472 

Erschütterungen 
DIN 4150 ‚Erschütterungen im Bauwesen – Einwirkungen 
auf Menschen in Gebäuden – Teil 2‘ 

Licht 
-/- 
Wärme 
-/- 

Keine Veränderungen 
zu erwarten. 

vgl. ansonsten auch 
Darstellung in Kapitel 
3.8 Schutzgut Mensch 

 

Durch die Beseitigung von Gehölz-
strukturen (besonders Einzelbäumen) 
kommt es zu einem Verlust von 
Landschaftsbestandteilen mit einer - 
jedoch nicht quantifizierbaren - lufthy-
gienischer Ausgleichsfunktion. Unter 
Berücksichtigung der geringen Vorbe-
lastung sowie dem geringen Umfang 
des induzierten mot. Verkehrsauf-
kommens sind durch die Festsetzun-
gen jedoch keine erheblichen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Luft (-
hygiene) und Mensch erkennbar. 

Hinsichtlich der hieraus resultieren-
den Auswirkungen durch Lärm auf 
den Menschen wird auf Kapitel 3.8 
verwiesen. 

 

Ein Regelungsbedarf über § 9 
Abs.1 Nr. 23a + 24 BauGB wird 
nicht gesehen. 

• vgl. ansonsten Lärmschutz-
maßnahmen bei Kapitel 
Schutzgut Mensch sowie ge-
nerell Maßnahmen bei Schutz-
gut Klima in Kapitel 3.3) 
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3.5 Auswirkungen auf Pflanzen / Tiere / Biologische Vielfalt 

Beschreibung + Bewertung 
Bestand 

Grundlagen 
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 

Hinweise auf  
Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken 

Ziele des Umweltschutzes Prognose bei  
Nichtdurchführung 

Prognose + Bewertung bei 
Durchführung 

mögliche planungsrelevante 
Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen 

Als Flächen und Landschaftsbestandtei-
le mit besonderer Bedeutung für den 
Naturschutz gem. ISH/MUNFSH (1998) 
befinden sich innerhalb bzw. im Kontakt 
zum Geltungsbereich: 

 mehrere Einzelbäume im Zusam-
menhang mit dem bestehenden 
Parkplatz 

 strukturreicher Brachekomplex über-
wiegend aus Ruderalfluren in der 
westlichen Hälfte des Geltungsberei-
ches. 

 der gem. § 25 (3) LNatSchG ge-
schützte Knick am Eichhofweg 

 das südlich an den Geltungsbereich 
angrenzende lineare Siedlungsgeg-
hölz aus überwiegend einheimischen 
Arten. Nach Rücksprache durch 
MORDHORST 2007 und dem LANU 
handelt es sich nicht um einen nach § 
25 (3) LNatSchG geschützten Knick. 

Bei den sonstigen Flächen des Gel-
tungsbereiches handelt es sich gem. 
nach ISH/MUNFSH (1998) um Flächen 
mit allgemeiner Bedeutung für den Na-
turschutz. 

Konkrete Hinweise auf das planungsre-
levante Vorkommen geschützter bzw. 
gefährdeter Arten liegen nicht vor (vgl. 
MORDHORST 2007). 

Bedeutsame räumlich-funktionale Be-
ziehungen sind nicht erkennbar. Der 
Geltungsbereich liegt nicht innerhalb 
bzw. im Kontaktbereich zu ‚Biotopver-
bundflächen‘. 

Primärquellen: 

♦ MORDHORST 
2007 (Faunistische 
Potentialabschät-
zung) 

 

Sekundärquellen: 

♦ GSP 2006 (Biotop-
typenkartierung) 

♦ Landschaftsplan 

 

Der Knick am Eichofweg ist 
nicht eingemessen. 

Die großmaßstäblichen Plan-
darstellungen des Landschafts-
plans wurden nicht berücksich-
tigt (= Plan 1 und 7 bzw. 7 im 
Maßstab 1:10.000 bzw. 
1:25.000). Dies erscheint je-
doch aufgrund der konkreteren 
Datengrundlagen auch nicht er-
forderlich. 

Die Einschätzung erfolgt ledig-
lich auf Grundlage einer Orts-
begehung mit Biotoptypenkar-
tierung und einer Potentialab-
schätzung sowie allgemeiner 
planerischer Annahmen und be-
ruht nicht auf speziellen Erhe-
bungen. 

 

„Auch im besiedelten Bereich sind noch 
vorhandene Naturbestände [...] sowie sons-
tige ökologisch bedeutsame Kleinstrukturen 
zu erhalten und zu entwickeln.“ (§ 2 Abs. 1 
Nr. 10 BNatSchG, vgl. ebenso § 1 Abs. 3 
Nr. 10 LNatSchG) 

„Zur Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ist 
die biologische Vielfalt zu erhalten und zu 
entwickeln. Sie umfasst die Vielfalt an 
Lebensräumen und 
Lebensgemeinschaften, an Arten sowie die 
genetische Vielfalt der Arten.“ (§ 2 (3) Ziffer 
8 LNatSchG) 

Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und 
ihre Lebensgemeinschaften sind als Teil 
des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen 
und historisch gewachsenen Artenvielfalt 
zu schützen. Ihre Biotope und ihre 
sonstigen Lebensbedingungen sind zu 
schützen, zu pflegen, zu entwickeln oder 
wiederherzustellen.“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 
BNatSchG, vgl. ebenso § 2 (3) Ziffer 9 
LNatSchG) 

Schutzbestimmungen nach Abschnitt IV 
LNatSchG: 
 geschützter Knick nach § 25 (3) LNatSchG 

Grundsätzlich die Artenschutzbestimmungen 
gem. Abschnitt V LNatSchG und BNatSchG: 
 hier nicht erkennbar betroffen 

 

Fortschreitende Suk-
zession im Bereich der 
Brachfläche und damit 
Verlust von für den Ar-
tenschutz bedeutsa-
men Standortfaktoren 
(Offenbodenflächen, 
trocken-warme Stand-
orte mit geringem De-
ckungsgrad) 

 

Durch die zu erwartende weitgehende 
Beseitigung von Flächen und Land-
schaftsbestandteilen mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz (Aus-
nahme der Knick am Eichhofweg) 
sind erhebliche negative Auswirkun-
gen zu erwarten.  

Durch die unmittelbar an der südli-
chen Geltungsbereichsgrenze liegen-
de Baugrenze sind bau- und anlage-
bedingt auch erhebliche negative 
Auswirkungen auf das südlich an-
grenzende Siedlungsgehölz zu erwar-
ten (Beseitigung, tlw. Funktionsver-
lust). 

Erhebliche negative (mittelbare) Aus-
wirkungen auf angrenzende Lebens-
räume bzw. den zu erhaltenden Ge-
hölzstrukturen sind baubedingt auf-
grund des geringen Schutzabstandes 
zwischen Knick und Baugrenze zu 
erwarten. 

Das Risiko von erheblichen Auswir-
kungen auf geschützte Arten wird 
insbesondere gem. MORDHORST 
2007 als gering bis sehr gering einge-
schätzt. 

Erhebliche Auswirkungen auf den 
Biotopverbund sind nicht erkennbar. 

 

• nachrichtliche Übernahme 
gem. LNatSchG geschützter 
Knicks (nach § 5 Abs. 4 
BauGB) 

• Entwicklung von möglichst 
breiten Puffer(Saum-)streifen 
gegenüber dem Knick (über 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

• Begrenzung der Beseitigung 
der Einzelbäume auf das un-
bedingt notwendige Maß sowie 
Erhalt und Schutz der vorhan-
denen Gehölzstrukturen (über 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

• generell möglichst intensive 
Durchgrünungsmaßnahmen, 
insbesondere Einzelbäume, 
Dach- oder Fassadenbegrü-
nung (über § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB) 

• Vermeidung der Ausleuchtung 
im Bereich der westlich und 
südlich befindlichen bzw. an-
grenzenden Gehölzstrukturen 
und Verwendung insekten-
freundlicher Beleuchtungsein-
richtungen (über § 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB bzw. vertraglich) 
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3.6 Auswirkungen auf die Landschaft 

Beschreibung + Bewertung 
Bestand 

Grundlagen 
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 

Hinweise auf  
Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken 

Ziele des Umweltschutzes Prognose bei  
Nichtdurchführung 

Prognose + Bewertung bei  
Durchführung 

mögliche planungsrelevante 
Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen 

Der Geltungsbereich liegt im Naturraum 
‚Einfelder Sander‘. Durch die Lage in-
nerhalb des Stadtrandgebietes ist die 
naturräumliche Lage aber bereits 
anthropogen stark überprägt.  

Prägend für den Geltungsbereich ist der 
Parkplatz mit seinen gliedernden Ein-
zelbäumen sowie seitlichen Zierge-
büschpflanzungen (überwiegend Bo-
dendeckerpflanzungen). 

Die dahinter liegende Brachfläche liegt 
weitgehend abgeschirmt und ist wenig 
ortsbildprägend. Aufgrund der fehlenden 
Nutzung (= Brache) und der damit ver-
bundenen Naturnähe der Fläche hat 
dieser Bereich jedoch eine hohe poten-
tielle Bedeutung für das ‚Naturerleben in 
der Stadt‘ und als unreglementierter 
Spiel- und Erfahrungsbereich für Kinder 
und Jugendliche. 

 

Primärquellen: 

- / - 

Sekundärquellen: 

♦ GSP 2006 (Biotoptypen-
kartierung) 

♦ Landschaftsplan 

 

Die Einschätzung erfolgt auf 
Grundlage einer Ortsbege-
hung und allgemeiner plane-
rischer Annahmen und beruht 
nicht auf speziellen Erhebun-
gen. 

Die großmaßstäblichen Plan-
darstellungen des Land-
schaftsplans wurden noch 
nicht berücksichtigt (= Plan 5 
im Maßstab 1:25.000). 

 

„Die Bauleitpläne sollen dazu beitra-
gen, [...] die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu ent-
wickeln.“ (§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB); 

„Unbebaute Bereiche sind wegen ih-
rer Bedeutung für den Naturhaushalt 
und für die Erholung insgesamt und 
auch im Einzelnen in der dafür erfor-
derlichen Größe und Beschaffenheit 
zu erhalten. […].“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 11 
LNatSchG) 

„Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit auch wegen 
ihrer Bedeutung als Erlebnis- und 
Erholungsraum des Menschen zu 
sichern. Ihre charakteristischen 
Strukturen und Elemente sind zu er-
halten oder zu entwickeln. Beein-
trächtigungen des Erlebnis- und Er-
holungswertes sind zu vermeiden. 
Zum Zweck der Erholung sind nach 
ihrer Beschaffenheit und Lage ge-
eignete Flächen zu schützten und, 
wo notwendig, zu pflegen, zu gestal-
ten und zugänglich zu erhalten oder 
zugänglich zu machen. Vor allem im 
siedlungsnahen Bereich sind ausrei-
chende Flächen für die Erholung be-
reitzustellen. […].“  (§ 1 Abs. 3 
Nr. 13 LNatSchG) 

„Bei der Planung von ortsfesten bau-
lichen Anlagen […] sind die natürli-
chen Landschaftsstrukturen zu be-
rücksichtigen. […].“ (§ 1 Abs. 3 
Nr. 12 LNatSchG) 

 

Keine Veränderungen zu 
erwarten. 

Durch die Festsetzungen kommt es 
zu einer völligen Neuordnung des 
Geltungsbereiches, wobei der Cha-
rakter eines straßenorientierten Park-
platzes erhalten bleibt. Erhebliche 
Auswirkungen insbesondere durch 
die abweichende Bauweise (Gebäu-
delängen über 50 m) sind unter Be-
rücksichtigung der dargestellten Ver-
meidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen jedoch nicht zu erwarten. 

Durch die weitgehende Beseitigung  
der vorhandenen Biotoptypen kommt 
es zu einem Verlust erlebbarer natur-
naher Strukturen innerhalb des Sied-
lungsbereiches, mit dem daraus re-
sultierenden Verlust von ‚Naturerleb-
nisräumen‘. 

 

• vgl. generell Maßnahmen bei 
Schutzgut Boden (Begrenzung 
der Bodenversiegelung und 
Baumassen auf das unbedingt 
notwendige Maß (über § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

• Begrenzung der Gebäudehöhe 
(über § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

• Ortstypische Gestaltung des 
Geltungsbereiches insbeson-
dere über gestalterisch wirk-
same Durch- und Eingrü-
nungsmaßnahmen (über § 9 
Abs. 1 Nr. 25a + b BauGB) 
sowie gestalterische Festset-
zungen (über § 9 (4) BauGB 
i.V.m. § 92 LBO) 
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3.7 Auswirkungen auf das Netz ‚Natura 2000‘ 

Beschreibung + Bewertung 
Bestand 

Grundlagen 
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 

Hinweise auf  
Schwierigkeiten und  

Kenntnislücken 

Ziele des Umweltschutzes Prognose bei  
Nichtdurchführung 

Prognose + Bewertung bei  
Durchführung 

mögliche planungsrelevante 
Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen 

Entsprechende Flächen des Netzes 
‚Natura 2000‘ sind innerhalb des 
Wirkbereich nicht vorhanden. 

Primärquellen: 

- / - 

Sekundärquellen: 

♦ Landschaftsrahmenplan

♦ www.natura2000-sh.de 

-/- - nicht planungsrelevant - - nicht planungsrelevant 
- 

- nicht planungsrelevant - - nicht planungsrelevant - 
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3.8 Auswirkungen auf den Menschen 

Beschreibung + Bewertung 
Bestand 

Grundlagen 
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 

Hinweise auf  
Schwierigkeiten und  

Kenntnislücken 

Ziele des Umweltschutzes Prognose bei  
Nichtdurchführung 

Prognose + Bewertung bei  
Durchführung 

mögliche planungsrelevante 
Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen 

Der Geltungsbereich liegt im Rand-
bereich von Wohnbauflächen bzw. 
einem Sportplatz und einer Schule 
incl. Haltestelle für Schulbusse mit 
den daraus resultierenden Nutzun-
gen durch den Menschen. 
Aufgrund der Schulnutzung im Um-
feld des Geltungsbereiches bzw. 
auch durch den Zugang zum 
Sportplatz durch Schüler besteht 
eine besondere Empfindlichkeit 
gegenüber Gefährdungen insbe-
sondere im Zusammenhang mit 
dem mot. Verkehr. 
Der Geltungsbereich selber wird in 
der östlichen Hälfte als Parkplatz 
genutzt (zu der westlich gelegenen 
Brachfläche vgl. Kapitel 3.6). 
Im Geltungsbereich existieren eine 
Reihe von Wege- und Funktions-
beziehungen: 
 untergeordneter Trampelpfad 
entlang der nördlichen Gel-
tungsbereichsgrenze (auch 
durch den Knick) durch überwie-
gend Schüler 
 tlw. befestigter breiterer Tram-
pelpfad entlang der südlichen 
Geltungsbereichsgrenze mit 
Fortsetzung in südliche Richtung 
in die dortige Grünfläche bzw. 
auch mit schmalem Trampelpfad 
durch den Knick mit Anschluss 
an den Eichhofweg durch über-
wiegend Erholungssuchende 
 Zwischen Parkplatz bzw. auch 
Schulgelände und der Sport-
platzanlage durch Sportplatznut-
zer 

Vorbelastungen des Schutzgutes 
Menschen sind nicht erkennbar. 
Mögliche Vorbelastungen durch 
Sportanlagenlärm werden als nicht 
planungsrelevant betrachtet. 

Primärquellen: 

- / - 

Sekundärquellen: 

♦ WVK 2006a 

♦ WVK 2006b 

♦ Landschaftsplan 

♦ GSP 2006 (Biotopty-
penkartierung) 

 

- derzeit nicht erkennbar - „Bei der Aufstellung der Bau-
leitplänen sind insbesondere 
zu berücksichtigen:  
1. die allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und 
die Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung“ (gem. § 
1 Abs. 6 Ziffer 1 BauGB) 

 

Lärm 
Einhaltung der Orientierungs-
werte nach DIN 18005 
(Schallschutz im Städtebau) 

6. BImSchVO (TA-Lärm) 

16. BImSchVO (Verkehrs-
lärmschutzverordnung) 

vgl. ansonsten dargestellte 
Ziele bei Schutzgut Luft und 
Klima (Kapitel 3.3 und 3.4) 

 
nicht erkennbar planungsrelevant: 

18. BImSchVO (Sportanlagenlärm-
schutzverordnung) 

Freizeitlärmrichtlinie 

 

Keine Veränderungen zu erwar-
ten. 

Gewerbelärm 
Der beauftragte Gutachter (WVK 2006a) kommt zu 
dem Ergebnis, dass bei Errichtung einer 2 m hohen 
Lärmschutzwand an der Nordseite des Grundstü-
ckes bis zur Gebäudekante als Abschirmung der 
Stellplatzanlage ein ausreichender Immissions-
schutz für die Wohnbebauung während der Öff-
nungszeiten des Frischemarktes erzielt werden 
kann, wodurch erhebliche Auswirkungen auf Men-
schen vermieden werden können. Die Öffnungszei-
ten dürfen dann von 6.00 bis 22.00 Uhr reichen, so 
dass hier noch Dispositionszeiträume gegenüber 
den heutigen Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. 
Ohne die Errichtung einer Lärmschutzwand wäre 
eine Öffnungszeit nur zwischen 7.00 und 20.00 Uhr 
möglich. Das entspricht nicht mehr heutigem La-
denschlusszeitenstandard. 

Die Belieferung des Frischemarktes darf nicht in 
den Nachtzeiten zwischen 22.00 und 6.00 Uhr er-
folgen, da ansonsten die Nachtruhe auf den Wohn-
baugrundstücken nicht gewährleistet werden kann. 

Sonstiges 
Durch die Nutzung als Sondergebiet kommt es zu 
einer Unterbrechung von bestehenden und generell 
bedeutsamen Wege- und Funktionsbeziehungen für 
Menschen. 

Durch die Nutzungsintensivierung und den induzier-
ten mot. Verkehr besteht aufgrund der besonderen 
Empfindlichkeit bzw. im Umfeld des Geltungsberei-
ches das grundsätzliche Risiko einer erhöhten Ge-
fährdung von Menschen.  

 

• Umgrenzung von Flächen für 
besondere Anlagen und Vor-
kehrungen um Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkun-
gen und sonstigen Gefahren 
im Sinne des BImSchG sowie 
die zum Schutz vor solchen 
Einwirkungen oder zur Ver-
meidung oder Minderung sol-
cher Einwirkungen zu treffen-
den baulichen und sonstigen 
technischen Vorkehrungen (ü-
ber § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
bzw. vertragliche Regelungen. 

• Entwicklung von alternativen 
Wegeangeboten für Erho-
lungssuchende und Schüler. 

• Generell Berücksichtigung der 
Verkehrssicherheit auch für 
nicht mot. Verkehrsteilnehmer 
(insbesondere Zugangsbe-
reich zum Sportplatz) 
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3.9 Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter 

Beschreibung + Bewertung 
Bestand 

Grundlagen 
zu den Quellen vgl. Kap. 4.1 

Hinweise auf  
Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken 

Ziele des Umweltschutzes Prognose bei  
Nichtdurchführung 

Prognose + Bewertung bei  
Durchführung 

mögliche planungsrelevante 
Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen 

Innerhalb des Wirkbereiches der Pla-
nung befinden sich keine einfachen (§ 1 
Abs. 2 DSchG) oder besonders ge-
schützte (§§ 5 und 6 DSchG) Kultur-
denkmäler bzw.  denkmalwerte Grün-
fläche (§ 5 Abs. 2 DSchG). Sonstige 
planungsrelevante Kultur- und Sachgü-
ter sind nicht erkennbar vorhanden. 

 

Primärquellen: 

-/- 
Sekundärquellen: 

♦ Landschaftsplan / Flä-
chennutzungsplan 

 

-/- Grundsätzlich Erhalt von Kulturgü-
tern unter Berücksichtigung des 
Umgebungsschutzes gem. § 9 (1) 
DSchG. (Genehmigungspflicht) 

„Historische Kulturlandschaften 
und –landschaftsteile von beson-
derer Eigenart, einschließlich sol-
cher von besonderer Bedeutung 
für die Eigenart oder Schönheit 
geschützter oder schützenswerter 
Kultur-, Bau- und Bodendenkmä-
ler, sind zu erhalten.“ (§ 2 Abs. 2 
Nr. 14 BNatSchG, vgl. ebenso § 1 
(3) Ziffer 14 LNatSchG) 

 

Keine Veränderungen zu 
erwarten. 

Erhebliche negative Auswirkungen auf Kultur- 
und sonstige Sachgüter sind nicht erkennbar. 

 

-/- 
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3.10 Wechselwirkungen 

Die Wechselwirkungen mit den daraus resultierenden 
erheblichen umweltrelevanten Auswirkungen wurden 
in der ‚normalen‘ schutzgutbezogenen Einschätzung 
der Kapitel 3.1. bis 3.9 implizit mitberücksichtigt und 
entsprechend dargestellt und bewertet. Auf die dort 
gemachten Darstellungen wird daher verwiesen. 

 

3.11 Vermeidung von Emissionen sowie sachge-
rechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Stoffliche Austräge ergeben sich insbesondere durch: 

 Abwassermengen (Grau- und Schwarzwasser, 
Niederschlagswasser); 

 Abfallaufkommen (baubedingt: insbesondere 
Bauabfälle, u.a. Abrißarbeiten befestigte Flächen 
sowie Bodenmassen; betriebsbedingt: insbeson-
dere Siedlungsabfälle); 

 generell Energieversorgung (Hausbrand / Klein-
feuerungsanlagen) sowie 

 mot. Verkehr 

Zu den o.g. Punkten 1 bis 3 werden im Folgenden nä-
here Ausführungen gemacht. 

Abwasser 

Beeinträchtigungen und Konflikte  
Im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Bau-
leitplanes fällt Abwasser an. Das anfallende Nieder-
schlagswasser wird dabei nach ATV 138 hinsichtlich 
des Gehaltes an Belastungsstoffen im ungünstigen 
Fall als tolerierbarer Niederschlagsabfluss bewertet 
(gering verschmutztes bzw. normal verschmutztes 
Niederschlagswasser gem. ISH/ MUNFSH 1998). Nie-
derschlagswasser aus den Sonderbauflächen ist ge-
genüber dem bestehenden Parkplatzflächen i.d.R. 
hinsichtlich des Gehaltes an Belastungsstoffen als et-
was problematischer zu bewerten (PKW-Parkplätze 
mit häufigem Fahrzeugwechsel, vgl. ATV 138 Tabelle 
1). 

Gegenüber der derzeitigen Situation ist mit einer Er-
höhung des anfallenden Niederschlagwassers zu 
rechnen (vgl. Kapitel 3.1). 

Darüber hinaus fallen Grau- u. Schwarzwasser an. 

Bei einem Einleiten von Abwasser in Oberflächenge-
wässer bzw. durch Versickerung in das Grundwasser 
besteht grundsätzlich das Risiko von Nähr- und 
Schadstoffeinträgen. Bei einer möglichen Direkteinlei-
tung in Fließgewässer ergibt sich das Risiko durch 
Überformung des natürlichen Abflussregimes (gestei-
gerter Hochwasserabfluss, u.a. verbunden mit ‚hyd-
raulischen Stresssituationen’ und Katastrophentrift 
sowie Erosion der Gewässersohle) bzw. Kapazitäts-
engpässe bei Rückstaueinrichtungen. Im Zusammen-
hang mit möglichen zusätzlichen RRB mit anschlie-

ßender Einleitung in Fließgewässer besteht das Risiko 
von sog. ‚thermischen Einträgen‘. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

⇒ Das anfallende Grau- und Schwarzwasser soll ü-
ber das Kanalisationsnetz der Kläranlage zuge-
führt und kann dort ordnungsgemäß geklärt wer-
den. Kapazitätsengpässe sind nicht erkennbar. 
Beeinträchtigungen können so auf ein unerhebli-
ches Maß minimiert werden. 

⇒ Durch die festgesetzte Dachbegrünung soll zu-
nächst der Anfall von Niederschlagswasser mini-
miert werden. Das Niederschlagswasser soll dar-
über hinaus aufgrund der vorliegenden standörtli-
chen Voraussetzungen dezentral (d.h. im Gel-
tungsbereich) über Versickerungsrigolen und 
Versickerungsmulden versickert werden. Ergän-
zend bzw. alternativ soll jedoch auch ermöglicht 
werden, durch eine Regenwassernutzung einen 
sparsamer Umgang mit erneuerbaren Ressourcen 
zu erreichen. Beeinträchtigungen können so auf 
ein unerhebliches Maß minimiert bzw. im Sinne 
der Eingriffsregelung ausgeglichen werden. 

Ein Risiko von erheblichen Beeinträchtigungen des 
Grundwassers durch eine mögliche Versickerung von 
Niederschlagswasser ist nach dem derzeitigen Pla-
nungsstand nicht erkennbar. 

Abfallaufkommen 

Beeinträchtigungen und Konflikte  
Sowohl bau- als auch betriebsbedingt ist mit einem 
nicht unerheblichen Abfallaufkommen zu rechnen (in 
erster Linie Bauabfälle sowie Siedlungsabfälle). 

Der Anfall von gefährlichen und daher besonders ü-
berwachungsbedürftigen Abfällen gem. Verordnung 
über das Europäische Abfallverzeichnis ist nicht zu 
erwarten. Hinweise hierzu, z.B. zu einem möglichen 
Anfall von belastetem Bodenaushub, liegen nicht vor. 

Eine nähere Ausdifferenzierung des betriebbedingten 
Abfallaufkommens erscheint auf der Planungsebene 
des Bebauungsplanes darüber hinaus nicht möglich 
und sinnvoll. 

Die aus dem Abfallaufkommen resultierenden Beein-
trächtigungen für Natur und Landschaft werden i.d.R. 
außerhalb des Planungsgebietes verlagert (z.B. Flä-
cheninanspruchnahme, Schadstoffein- bzw. -aus-
träge). 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Eine aus städtebaulicher Sicht resultierende Erforder-
lichkeit der Regelung des Aspekts ‚Abfallaufkommen‘ 
wird nicht gesehen. Im Folgenden werden daher le-
diglich Hinweise gegeben: 

⇒ Bei den Baumaterialien und der Baukonstruktion 
sollte darauf geachtet werden, dass möglichst 
langlebige und reparaturfreundliche Materialien 
verwendet werden. Ferner sollte bei der Auswahl 
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darauf geachtet werden, dass die Materialien nach 
einem Abriss, einer Renovierung oder einem Um-
bau wiederverwendet oder recycelt werden kön-
nen. 

⇒ Grundsätzlich sollten möglichst nur weitgehend 
umweltfreundliche Baustoffe verwendet werden. 

⇒ Die Bodenbewegungen und der -aushub sollten 
auf ein Mindestmaß begrenzt werden. 

Energie 

Beeinträchtigungen und Konflikte  
Insbesondere durch die Bereitstellung für den Wär-
meenergiebedarf sowie den induzierten mot. Verkehr 
kommt es durch stoffliche Emissionen grundsätzlich 
zu Beeinträchtigungen der Luftqualität und des Kli-
mas. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  
Eine sich aus städtebaulicher Sicht resultierende Er-
forderlichkeit der Regelung des Aspekts wird auch un-
ter Berücksichtigung der Darstellungen in Kapitel 3.3 
und 3.4 nicht gesehen. Im Folgenden werden daher 
lediglich Hinweise gegeben: 

⇒ Durch die Verwendung regenerativer Energiequel-
len (besonders Sonnenenergie) können die 
Schadstoffemissionen insgesamt insbesondere 
gegenüber festen oder flüssigen Brennstoffen, wie 
z.B. Kohle oder Öl, reduziert werden. 

⇒ Die stofflichen Emissionen korrelieren dabei eng 
mit dem Energieverbrauch, so dass Energiespar-
maßnahmen i.d.R. auch immer einen positiven 
Rückkopplungseffekt auf die Schadstoffemissio-
nen haben (vgl. Kapitel 3.12). 

3.12 Nutzung erneuerbarer Energien sowie spar-
same und effiziente Nutzung von Energie 

Beeinträchtigungen und Konflikte  
Der zu erwartende Energieverbrauch ergibt sich ne-
ben dem induzierten mot. Verkehr voraussichtlich im 
wesentlichen aus dem Raumwärmebedarf bzw. Küh-
lungsbedarf. 

Für den Energieverbrauch werden i.d.R. nicht er-
neuerbare Energiequellen genutzt. Durch einen nicht 
sparsamen Einsatz nicht regenerierbarer Energiequel-
len wird die nachhaltige Nutzungsfähigkeit geogener 
Naturgüter (u.a. Erdöl, Gas, Kohle) beeinträchtigt. 

Umweltziele  

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind die Naturgüter,  

„soweit sie sich nicht erneuern, sparsam und scho-
nend zu nutzen. Der Nutzung sich erneuernden Na-
turgüter kommt besondere Bedeutung zu; sie dürfen 
nur so genutzt werden, dass sie nachhaltig zur Verfü-
gung stehen.“ (vgl. ebenso § 1 (3) Ziffer 2 LNatSchG). 

Entsprechende Ziele aus Fachplanungen heraus sind 
nicht erkennbar. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen  
Eine sich aus städtebaulicher Sicht resultierende Er-
forderlichkeit hinsichtlich der Regelung des Aspekts 
‚erneuerbare Energien sowie sparsame und effiziente 
Nutzung von Energie‘ insbesondere über § 9 Abs.1 
Nr. 23b BauGB wird nicht gesehen. Im Folgenden 
werden daher lediglich Hinweise für die nachgeordne-
ten Planungsebenen gegeben: 

⇒ Grundsätzlich ist eine energiesparende Stellung 
und Bauweise von Gebäuden anzustreben, die 
z.B. hinsichtlich des Wärmeenergiebedarfs einen 
möglichst weit über die gesetzlichen Vorgaben hi-
nausgehender Standard anstrebt. 

⇒ Grundsätzlich sollte die Nutzung regenerativer  
Energiequellen genutzt werden, z.B. durch eine 
möglichst sonnenexponierte und auch hinsichtlich 
der Dachneigung energetisch günstigen Ausrich-
tung zukünftiger Dachflächen (ca. 44° +/- 10°, bei 
einer ergänzenden solaren Warmwasserbereitung 
vorrangig in den Sommermonaten) bzw. entspre-
chende baukonstruktive Berücksichtigung beim 
Einsatz von Flachdächern können zumindest die 
Möglichkeiten für eine aktuelle oder spätere aktive 
Nutzung der Sonnenenergie als ‘erneuerbare’ E-
nergiequelle gewährleistet werden. 

⇒ Die Schadstoffemissionen vor Ort lassen sich 
auch durch eine Wärmeversorgung mittels Fern-
wärme reduzieren. Für das Grundstück im Plan-
gebiet besteht eine entsprechende Anschlussmög-
lichkeit. 

⇒ Durch Verwendung alternativer Leuchtentypen 
(Natrium-Hochdruck- bzw. entsprechende Nieder-
drucklampen anstelle von Quecksilber-Hochdruck-
lampen) können - neben Artenschutzaspekten für 
nachtaktive Insekten – insbesondere auch Ener-
giespareffekte verbunden werden. 
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3.13 Eingriffsregelung 

3.13.1 Mögliche eingriffsrelevante Veränderungen 

Gegenüber dem Bestand ergeben sich insbesondere 
folgende relevante Änderungen im Sinne der Aufga-
benstellung: 

♦ Veränderungen der Art der Nutzung von Grundflä-
chen (Umwandlung eines Parkplatzes und einer 
Brachflächen bzw. temporär genutzten Lagerfläche 
in ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung groß-
flächigen Einzelhandel). 

♦ Bodenversiegelungen und Anfall von Nieder-
schlagswasser. 

♦ Beseitigung der vorhandenen Biotoptypen und von 
Flächen und Landschaftsbestandteilen mit besonde-
rer Bedeutung für den Naturschutz. 

 

3.13.2 Eingriffsbewertung und Ermittlung Kompensa-
tionsbedarf 

Durch die o.g. Veränderungen werden Eingriffe in Na-
tur und Landschaft vorbereitet, die grundsätzlich zu 
erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft führen können. Im Folgenden erfolgt eine 
schutzgutbezogene Eingriffsbewertung sowie Kom-
pensationsbedarfsermittlung. 

Nach ISH/MUNFSH (1998, S. 611f) richten sich Art 
und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen nach den 
Bedingungen des Einzelfalls. Je mehr es im Pla-
nungsprozess gelingt, Beeinträchtigungen zu vermei-
den, um so geringer ist der Kompensationsbedarf. 
Dabei können Ausgleichsmaßnahmen auch Doppel-
charakter haben: Eine Schutzpflanzung kann z.B. ei-
nen Eingriff in den Boden und den Eingriff in das 
Landschaftsbild ausgleichen (ebenda, S. 610). 

Über Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden 
Eingriffe in Natur und Landschaft hat die Gemeinde 
i.d.R. nach § 1a Abs. 3 BauGB eigenverantwortlich im 
Rahmen der Abwägung zu entscheiden (hiervon aus-
genommen: u.a. Beseitigen von geschützten Biotopen 
bzw. Knicks). Der o.g. Erlass enthält lediglich Hinwei-
se, wie Eingriffe zu bewerten und der Ausgleich zu 
ermitteln ist. Die genannten Verhältniszahlen stellen 
Empfehlungen dar, die eine einheitliche Anwendung in 
Schleswig-Holstein ermöglichen sollen. Die Gemeinde 
ist jedoch nicht an ein standardisiertes Verfahren ge-
bunden. Es ist letztlich Aufgabe der planenden Ge-
meinde in eigener Verantwortung die Schwere der zu 
erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft zu be-
urteilen und über Vermeidung und Ausgleich – auch 
unter Kostengesichtspunkten – abwägend zu ent-
scheiden (vgl. ebenda, S. 606). 

 

 

 

3.13.2.1 Boden 

Das Ausmaß der Vorbelastung bzw. der derzeitigen 
zulässigen Bodenversiegelung kann aus den Darstel-
lungen des Bestandsplanes abgeleitet werden. Da-
nach ergibt sich Versiegelungsgrad von ca. 46 % (ca. 
2.400 m²). 

Durch die nunmehr festgesetzte GR von 1.925 m² 
sowie insbesondere unter Berücksichtigung der fest-
gesetzten Überschreitungsregelung ergibt sich für das 
Sondergebiet ein maximaler Versiegelungsgrad von 
ca. 83 % (gerundet ca. 4.300 m²) 

Zusammenfassend ist somit trotz der Vorbelastung 
mit einer zusätzlichen Bodenversiegelungen in der 
Größenordnung von ca. 1.900 m² zu rechnen. 

Für die zu erwartenden zusätzlichen und neuen Bo-
denversiegelungen innerhalb des Sondergebietes ist 
ein Ausgleich erforderlich. 

Nach ISH/MUNFSH 1998 wird hierbei von folgender 
Bemessungsgrundlage für die Ausgleichsmaßnahmen 
für Bodenversiegelungen ausgegangen: 

 1 : 0,5 für total versiegelte Flächen 

 1 : 0,3 für wasserdurchlässige Oberflächenbeläge 

Eingriffe in den Boden gelten nach dem o.g. Runder-
lass i.d.R. als ausgeglichen, wenn  

- eine entsprechend der Eingriffsfläche gleich große Fläche 
entsiegelt und hier die entsprechenden Bodenfunktionen 
wieder hergestellt werden (anschließend wäre eine inten-
sive landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung zuläs-
sig) oder  

- entsprechend dem ermittelten Mindestflächenumfang und 
auf Grundlage der o.g. Bemessungsgrundlage landwirt-
schaftliche Flächen aus der Produktion genommen wer-
den und zu naturbetonten Biotoptypen entwickelt werden. 

Die Ermittlung der Eingriffsfläche und des notwendi-
gen Mindestflächenumfangs für den Ausgleich für das 
Schutzgut Boden ergibt sich aus Tabelle 1. Es handelt 
sich um insgesamt 1.928 m² (Eingriffsfläche) bzw. 
634 m² (Mindestflächenumfang). 
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Tabelle 1: Schutzgut Boden - Ermittlung der 
ausgleichspflichtigen Eingriffsfläche 
bzw. Bodenversiegelung und Aus-
gleichsbedarf 

A = Der Flächenbedarf kann nach dem genannten Erlass (Anlage, Punkt 3.1), 
ermäßigt werden um  
1) 75 % der Flächen der (Bau-/ Eingriffs-) Grundstücke, die auf Grund von 
Festsetzungen naturnah zu gestalten sind (z.B. Anpflanzung von Sträuchern 
einheimischer Arten); hier: der dem Knick vorgelagerte flächenhafte Saum-
streifen (Gesamtfläche: ca. 177 m² x 0.75)  
2) die Hälfte der Flächen begrünter Dächer; hier: die festgesetzten

 
Dachbe-

grünungen (als Ansatz Gesamtfläche Baufenster 1.925 m² abzgl. pauschal 
10 % = 1.733 m² x 0,5 = 867 m² anzurechnende Fläche Dachbegrünung)  
 
Die Flächenreduzierung sollte möglichst maximal die Hälfte des ermittelten 
Flächenbedarfs betragen. 

B = Der Anteil befestigter Flächen in wasserdurchlässiger Bauweise wird textlich 
nicht festgesetzt und ist derzeit auch nicht erkennbar zu erwarten. 

 
Flächennutzung 
gem. Festset-
zung B-Plan 

Größe 
in qm 

Berechnung  
Versiegelungsan-

teil 

Eingriffsfläche 
(vollversiegelt) 

in qm 

Eingriffsfläche 
(teilversiegelt)  

in qm 

SO 5.226 Festgesetzte 
Grundfläche + 
Überschrei-

tungsregelung 
(= ca. 84 %) 

4.325 0 B 

Summe 5.226 Zwischensumme 4.325    0 

  abzügl. Vorbe-
lastung 

882 1.515 

GESAMTSUMME – EINGRIFFSFLÄCHE 3.443 -1.515 
 Eingriffs- 

fläche 

Ausgleichsverhältnis  Erforderlicher 
Ausgleich 

Eingriffsfläche 
vollversiegelt 

3.443 1 : 0,5 1.722 

Eingriffsfläche 
teilversiegelt 

-1.515 1 : 0,3 -455 

SUMME 1.928 Zwischensumme 1.267 

 Flächenreduzierung A.1 133 

 Flächenreduzierung A.2 867 

Zwischensumme 267 
Die Flächenreduzierung sollte möglichst maximal die Hälfte 

des ermittelten Flächenbedarfs betragen, 
der AUSGLEICHSBEDARF beträgt daher: 

634 

 

3.13.2.2 Wasser 

Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen erge-
ben sich grundsätzlich als Folge der o.g. ausgleich-
pflichtigen zusätzlichen Vollversiegelung (verringerte 
Grundwasserneubildungsrate, Anfall von verschmutz-
tem Niederschlagswasser). 

Eingriffe in das Schutzgut Wasser gelten in dem o.g. 
Erlass als ausgeglichen, wenn gering verschmutztes 
Niederschlagswasser im Untergrund versickert wird. 
Kann das Niederschlagswasser nicht versickert wer-
den, ist zu prüfen, ob sonstige Maßnahmen zum Aus-
gleich, z.B. die Entrohrung eines Gewässers oder die 
Vernässung einer Fläche möglich ist. 

Hinsichtlich der Behandlung des Niederschlagswas-
sers wird auf das Kapitel 3.11 verwiesen. 

 

3.13.2.3 Landschaftsbestandsteile mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz 

Durch die Neuordnung der baulichen Nutzung kommt 
es zu Beseitigungen von insgesamt 14 Einzelbäumen 

(überwiegend standortheimische Laubbäume; vgl. fol-
gende Auflistung uns gesonderte Abbildung). 

Aufgrund der grundsätzlich vielfältigen und bedeut-
samen Funktionen von Bäumen im Siedlungsbereich 
für den Naturhaushalt und das Ortsbild wird der Ver-
lust der betroffenen Laubbäume als erheblich bewer-
tet. 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt in 
Anlehnung an den ehemaligen sog. ‚Knickerlass‘. 

Hieraus ergibt sich zusammenfassend ein Aus-
gleichsbedarf von 29 Stück Einzelbaumpflanzungen in 
einer Mindestpflanzqualität von 14-16 cm Stammum-
fang (= gleichartige Baumarten bzw. standortheimi-
sche Laubbäume). 

Tabelle 2 : Ausgleichsbedarf für das Beseitigen von 
Einzelbäumen im Planungsgebiet 

zu beseitigende 
Anzahl Einzelbäume 

ca. Stammum-
fang jeweils in 

cm 

Ausgleichs-
verhältnis  

jeweils 

Ausgleichs-
bedarf neue 

Bäume 
(Qualität: 14-16)

2 Eichen 20-35 1 : 1 2
2 Eichen 35-65 1 : 2 4
7 Ahorn 35-65 1 : 2 14
2 Kastanien 65-85 1 : 3 6
1 Ahorn 65-85 1 : 3 3

  SUMME 29

 

3.13.2.4 Landschaftsbild 

Die Festsetzungen sollen grundsätzlich zu einem 
Ortsbild führen, das unter Berücksichtigung von Art 
und Umfang der Bebauung dem jeweiligen Land-
schaftstyp Rechnung trägt. 
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Abbildung: Konfliktdarstellung 
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3.13.2.5 Angrenzende Lebensräume mit Biotopfunk-
tion 

Als Lebensräume mit sog. ‚Biotopfunktion‘ gem. Ein-
griffserlass sind die an der südlichen und westlichen 
Geltungsbereichsgrenze vorhandenen Knicks bzw. 
Siedlungsgehölze zu bewerten (vgl. gesonderte Abbil-
dung mit Konfliktdarstellung). 

Durch die unmittelbar an der südlichen Geltungsbe-
reichsgrenze liegende Baugrenze sind bau- und anla-
gebedingt erhebliche negative Auswirkungen auf das 
südlich angrenzende Siedlungsgehölz zu erwarten 
(Beseitigung bzw. zumindest Teilfunktionsverlust 
durch zukünftig unmittelbar angrenzende Baukörper). 

Durch die zu erwartende unmittelbare Beseitigung 
sind ca. 225 m² Siedlungsgehölz mit knickähnlichen 
Funktionen betroffen (dies entspricht einer rechneri-
schen Knicklänge von ca. 75 ldm). 

Bei einer Neuanlage eines entsprechenden Knicks wä-
re in Anlehnung an den ehemaligen sog. ‚Knickerlass’ 
ein Ausgleichsverhältnis von 1 : 2 der betroffenen 
Knicklänge zugrunde zu legen (ohne zusätzliche Be-
rücksichtigung der Lage der Knicks zueinander). Auf-
grund des fehlenden Schutzstatus und einer anzuset-
zenden geringeren Wertigkeit von Siedlungsgehölzen 
gegenüber ‚richtigen’ Knicks wird im vorliegenden Fall 
ein Ausgleichsverhältnis von 1:1 als angemessen und 
verhältnismäßig angesehen.  

Es entsteht somit ein Ausgleichsbedarf von 75 lfdm 
Knickneuanlagen (3,0 m breit) bzw. insgesamt 220 m² 
linearen Gehölzstrukturen. 

Durch unmittelbare Auswirkungen, d.h. einen Teilfunk-
tionsverlust aufgrund unmittelbar angrenzender Be-
bauung, sind auch ca. 30 lfdm Knick an der West-
grenze im Sondergebiet betroffen. Vorgaben für die 
Bemessung des Ausgleichsverhältnisses gibt es nicht. 
Hier wird daher ein Ausgleichsverhältnis von 1:0,5 für 
notwendig und verhältnismäßig angesehen. Es ent-
steht somit ein Ausgleichsbedarf von 15 lfdm Knick-
neuanlagen bzw. linearen Gehölzstrukturen. 

Zusammenfassend ergibt sich somit ein Aus-
gleichsbedarf von 90 lfdm Knickneuanlagen (3,0 
m breit) bzw. alternativ insgesamt 265 m² linearen 
Gehölzstrukturen. 

 

3.13.2.6 Gefährdete und geschützte Arten 

Das Risiko von erheblichen Beeinträchtigungen von 
gefährdeten bzw. geschützten Pflanzenarten wird auf-
grund der ‚Biotopausstattung‘ und der weitgehend iso-
lierten Lage als gering bewertet. 

Das Risiko von erheblichen Beeinträchtigungen von 
gefährdeten bzw. geschützten Tierarten wird gem. der 
gesonderten Faunistischen Potentialabschätzung 

(MORDHORST 2007) als gering bis sehr gering be-
wertet. 

 

3.13.2.6 Klima / Luft 

Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

 

3.13.2.7 Flächen mit besonderer Bedeutung für den 
Naturschutz 

Die Anlage des Sondergebietes in der westlichen 
Hälfte des Geltungsbereiches erfolgt überwiegend in-
nerhalb einer Sukzessionsfläche sowie sonstiger Flä-
chen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz 
(vgl. Abgrenzung und Darstellung der betroffenen Flä-
che in gesonderte Abbildung mit Konfliktdarstellung). 

Aufgrund der zu erwartenden überwiegend intensiven 
Nutzung werden die Funktionen und Werte der ca. 
1.830 m² großen Fläche voraussichtlich vollständig 
beseitigt. 

Die betroffene Fläche mit ihren Funktionen sind in An-
lehnung an den o.g. und sog. Eingriffserlass 
(ISH/MUNFSH 1998) überwiegend kurzfristig wieder 
herstellbar. Hieraus ergibt sich aus dem genannten 
Erlass ein Mindestausgleichsverhältnis von 1:1, wenn 
bei der konkreten Ausgleichsmaßnahme die Entwick-
lung von gleichartigen bzw. - wenn dies nicht möglich 
ist - gleichwertigen Biotoptypen berücksichtigt wird. 

Zusammenfassend ergibt sich somit ein Aus-
gleichsbedarf von 1.830 m². 

 

3.13.3 Zusammenfassung Kompensationsbedarf 

Zusammenfassend ergibt sich folgender Ausgleichs-
bedarf: 

Schutzgut Boden 

 Es besteht ein flächenmäßiger Ausgleichsbedarf 
von 634 m² (unter der Voraussetzung, dass eine 
Entsiegelung von Flächen als Ausgleich nicht 
möglich ist – s.u.). Die Flächen sind entspre-
chend diesem ermittelten Mindestflächenumfang 
im Regelfall aus der landwirtschaftlichen Produk-
tion zu nehmen und zu naturbetonten Biotop-
typen zu entwickeln.  
Der Ausgleichsflächenbedarf erhöht sich nach 
dem o.g. Erlass weiterhin, wenn bereits höher-
wertige Flächen nur weiter entwickelt werden sol-
len oder die Flächen lediglich extensiver genutzt 
werden sollen.   
Alternativ ist auch die Entsiegelung von Böden 
entsprechend der Eingriffsfläche mit anschlie-
ßender intensiver landwirtschaftlicher oder gärt-
nerischer Nutzung als Ausgleichsmaßnahme 
möglich (vgl. Tabelle 1). 
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Schutzgut Wasser 

 Erlassgemäße Behandlung des anfallenden 
Oberflächenwassers. 

Schutzgut Flächen mit besonderer Bedeutung für 
den Naturschutz 

 Es besteht ein flächenmäßiger Ausgleichsbedarf 
von zusammenfassend 1.830 m², auf denen auf 
bisher intensiv genutzten und geeigneten Flächen 
gleichartige bzw. gleichwertige Funktionen zu 
entwickeln sind (i.d.R. Offenlandbiotoptypen bzw. 
Saumstrukturen; hinsichtlich differenzierterer Dar-
stellung vgl. oben). 

Schutzgut Landschaftsbestandteile mit besonderer 
Bedeutung für den Naturschutz 

 29 Stück Einzelbaumpflanzungen (Hochstamm, 
3xv. 14-16 cm Stammumfang) für das Beseitigen 
von Einzelbäumen. 

Schutzgut angrenzende Lebensräume mit Biotop-
funktion 

 90 lfdm Knickneuanlagen bzw. alternativ 265 m² 
lineare Gehölzstrukturen. 

Schutzgut Landschaftsbild 

 Gestaltung des Planungsgebietes unter Berück-
sichtigung von Art und Umfang der Bebauung in 
der Weise, dass dem betroffenen Landschaftstyp 
Rechnung getragen wird. 

 

3.13.4 Maßnahmen zum Ausgleich von erhebli-
chen/nachhaltigen Beeinträchtigungen und Bi-
lanzierung 

3.13.4.1 Externe Ausgleichsfläche 

Ein Ausgleich innerhalb des Geltungsbereiches ist 
i.d.R. nicht bzw. nur teilweise möglich. Der Ausgleich 
soll daher (auch) über die externe Ausgleichsfläche 
‚Prehnsfelder Weg’ erfolgen (Flurstück 23, Flur 30, 
Gemarkung Neumünster; vgl. gesonderte Abbildung). 

Die externe Ausgleichsfläche ‚Prehnsfelder Weg’ hat 
eine Größe von 11.600 m² und diente bereits im Zu-
sammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 217 als 
Ausgleich (vgl. ebenda), wobei in diesem Zusammen-
hang noch ein Überschuß von 3.350 m² vorhanden 
ist, der nunmehr für den vorliegenden Bebauungsplan 
Nr. 218 verrechnet werden soll. 

Der o.g. Überschuß von 3.350 m² schlüsselt sich hin-
sichtlich der zu entwickelnden Strukturen / Lebens-
räume wie folgt auf: 

Wiesen-/Ruderalflächen 1.350 m² 
Gehölzpflanzungen 1.900 m² 
Wasserflächen 100 m² 

 

Beschreibung der Fläche und der Maßnahme:  
Die Bodenkarte von Schleswig-Holstein (M 1 : 25.000 
- Hrsg. Geologisches Landesamt S.-H. Kiel 1980 - 
Karte 1925 Neumünster) weist für diesen Standort ein 
Feuchtpodsol (Gley-Podsol) auf. Der Boden besteht 
aus Fein- bis Mittelsand, z.T. Grobsand mit Orterde 
oder Ortstein. Er wird mit mittlerer Wasserdurchläs-
sigkeit angegeben. Das Grundwasser steht in der 
feuchteren Jahresperiode um 60 - 100 cm und in der 
trockenen Jahresperiode um 100 - 150 cm unter Flur. 

Auf dieser Fläche südlich des Prehnsfelder Weges ist 
ein reich strukturiertes, extensiv genutztes Wiesenbio-
top mit Feucht- und trockeneren Standorten zu entwi-
ckeln, das mit einem Saum bodenständiger Gehölzar-
ten weitgehend zu umschließen ist. Dieser Gehölz-
saum ist im Bereich des Tierparks und an der südli-
chen Grundstücksgrenze in Richtung eines 
Waldmantels aufzubauen. Dieser Bestandsrand soll 
aus drei unregelmäßig ineinander übergehende Zo-
nen mit Kräutern und Sträuchern, Laubbäumen II. 
Ordnung, vor den bereits vorhandenen Bäumen I. 
Ordnung, locker und stufig aufgebaut sein.  

Wald- und Bestandsränder haben nicht nur erhebliche 
Bedeutung für den vorbeugenden Schutz gegen 
Wind, Sturm, Sonne, Feuer und Schadorganismen 
sowie für das Landschaftsbild, sondern auch für den 
Biotop- und Artenschutz. 

Dieser Randbereich soll als Zone mit naturnaher Ve-
getation ausgestattet sein und ist dann Rückzugs-
raum für aus intensiv bewirtschafteten Flächen ver-
drängte Pflanzen und Tiere. 

An der westlichen Grundstücksgrenze ist zur Abgren-
zung zur landwirtschaftlichen Nutzfläche eine mehr-
reihige Schutzpflanzung aus bodenständigen Bäumen 
und Sträuchern anzulegen.  

Der Amphibienbestand in diesem Gebiet wird domi-
niert insbesondere durch die Erdkröte (ca. 98%) und 
den Grasfrosch, die im Frühjahr zu ihrem Laichge-
wässer z.T. über den Prehnsfelder Weg bis zum Tier-
park am Geest-Bauernhof wandern. Deshalb ist für 
dieses Gebiet die Anlage von Teichen und Tümpeln 
mit unterschiedlichen Tiefen und Breiten vorgesehen, 
die aber im räumlich engen Verbund stehen sollen. 

Die Ausführungsplanung soll im Detail mit der unteren 
Naturschutzbehörde abgestimmt werden; es ist vor-
gesehen, auch den Naturschutzbund - Kreisgruppe 
Neumünster - hierbei zu beteiligen. 

Umsetzung, Absicherung und Refinanzierung der 
Maßnahmen 

Die Ausgleichsfläche befindet sich im Eigentum der 
Stadt Neumünster. Die Refinanzierung der dargestell-
ten Maßnahmen erfolgt über einen Vertrag zwischen 
der Stadt Neumünster und dem Investor. 

Der Stadt beabsichtigt die Ausgleichsmaßnahmen 
zeitnah mit den jeweiligen Eingriffen umzusetzen. 
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3.13.4.2 Schutzgut Boden 

Ein Ausgleich innerhalb des Geltungsbereiches ist mit 
Ausnahme der auf den Ausgleichsbedarf anzurech-
nenden Flächenreduzierungen aufgrund der festge-
setzten Dachbegrünungen und Saumstreifen nicht 
möglich. Der Ausgleich (Sollkompensation: 634 m²) 
soll daher über die in Kapitel 3.13.4.1 dargestellte ex-
terne Ausgleichsfläche ‚Prehnsfelder Weg’ erfolgen. 

3.13.4.3 Schutzgut Wasser 

Das anfallende Niederschlagswassers soll nach der 
derzeitigen Entwässerungsplanung unter Berücksich-
tigung der Vorgaben der ATV A 138 über Versicke-
rungsmulden und Versickerungsrigolen innerhalb des 
Geltungsbereiches versickert werden. Der Ausgleich 
kann so als erbracht angesehen werden. 

3.13.4.3 Schutzgut Flächen mit besonderer Bedeu-
tung für den Naturschutz 

Ein Ausgleich innerhalb des Geltungsbereiches ist nur 
teilweise möglich. Hierzu gehören folgende Maßnah-
men: 

• die festgesetzten Saumstrukturen entlang des vor-
handenen Knicks können in ihrer flächenhaften 
Ausprägung angerechnet werden (ca. 140 m²). 
Der nördlich gelegene schmale Streifen zwischen 
Baugrenze und Knick erscheint aufgrund der nur 
sehr schmalen Ausprägung dagegen nicht anre-
chenbar. Diese Saumstrukturen haben somit hin-
sichtlich des Ausgleichs eine Doppelfunktion (vgl. 
Schutzgut Boden) 

• Im Zusammenhang mit der Flächenreduzierung 
des Ausgleichsbedarfs bei Schutzgut Boden konn-
ten bzw. wurden die festgesetzten Dachbegrünun-
gen und Saumstrukturen nicht vollständig ange-
rechnet (werden). Der sich hier ergebende ‚Über-
schuß’ von 367 m² (634 m² - 267 m² = 367 m²; vgl. 
Tabelle 1 in Kapitel 3.13.2.1) entspricht den Anfor-
derungen an die Entwicklung gleichartiger bzw. 
zumindest gleichwertiger Funktionen und kann als 
Ausgleich angerechnet werden. 

Zusammenfassend ergibt sich somit ein Flächendefizit 
von 1.323 m², das im Geltungsbereich nicht erbracht 
werden kann. 

Der Ausgleich soll daher über die in Kapitel 3.13.4.1 
dargestellte externe Ausgleichsfläche ‚Prehnsfelder 
Weg’ erfolgen. 
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Darstellung externe Ausgleichsfläche ‚Prehnsfelder Weg’ 
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3.13.4.4 Schutzgut Landschaftsbestandteile mit be-
sonderer Bedeutung für den Naturschutz 

Die notwendigen Einzelbaumpflanzungen erfolgen im 
Geltungsbereich teilweise durch die Festsetzung von 
Einzelbaumpflanzungen in Abhängigkeit von der An-
zahl der Stellplätze. Insgesamt ist mit insgesamt 77 
Stellplätze zu rechnen. Daraus ergeben sich gem. 
Festsetzung rechnerisch 13 Einzelbaumpflanzungen 
in der Qualität 18-20 innerhalb des Sondergebietes. 
Da hierbei bereits vorhandene und zum Erhalt festge-
setzte Bäume (= 8 Stück) angerechnet werden kön-
nen, ergeben sich jedoch nur 5 anrechenbare Neu-
pflanzungen. 

Aufgrund der erhöhten Pflanzqualität (18-20 statt 14-
16) werden die o.g. 5 Einzelbäume mit einem Korrek-
turfaktor von 2 belegt, so dass den Bäumen die rech-
nerische Ausgleichsfunktion von 10 Bäumen zuge-
sprochen wird. Es verbleibt hierbei aber dennoch ein 
Ausgleichsdefizit von 19 Stück Einzelbaumpflanzun-
gen. 

Der Ausgleich für das o.g. Defizit von 19 Einzelbäu-
men kann über entsprechende Baumpflanzungen in 
der Kieler Straße erfolgen. Die Stadt Neumünster er-
arbeitet z.Zt. ein Alleenkonzept, zu dem auch die Kie-
ler Straße gehört. Die hier vorhandene Baumallee 
kann entsprechend ergänzt werden. 

3.13.4.5 Schutzgut angrenzende Lebensräume mit 
Biotopfunktion 

Ein Ausgleich innerhalb des Geltungsbereiches ist 
nicht möglich. Der Ausgleich (Sollkompensation: 90 
lfdm Knickneuanlagen bzw. alternativ 265 m² lineare 
Gehölzstrukturen) soll daher über die in Kapitel 
3.13.4.1 dargestellte externe Ausgleichsfläche 
‚Prehnsfelder Weg’ erfolgen. 

 

3.13.4.6 Schutzgut Landschaftsbild 

Durch die festgesetzten Durch- und Eingrünungs-
maßnahmen innerhalb des Planungsgebietes, dem 
überwiegenden Erhalt der vorhandenen umgebenden 
Gehölzstrukturen (insbesondere den Knicks), der ört-
lichen Bauvorschriften sowie der Festsetzungen hin-
sichtlich des Maß der Bebauung sollen Fernwirkungen 
minimiert, eine landschaftsgerechte Einbindung des 
Planungsgebietes in die umgebenden Flächen sowie 
eine ortsbildgerechte Neugestaltung des Planungsge-
bietes erreicht werden. 

3.13.5 Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung 

In Kapitel 3.13.2 wird ein grundsätzlicher Kompensati-
onsbedarf für die mit dem Eingriff einhergehenden Be-
einträchtigungen ermittelt. Die geplanten Ausgleichs-
maßnahmen sollen so geschaffen sein, dass nach dem 
Eingriff keine erheblichen oder nachhaltigen Beein-
trächtigungen des Naturhaushaltes und des Landschafts-
bildes zurückbleiben. In der folgenden Tabelle sind die-

sem grundsätzlichen Kompensationsbedarf die geplan-
ten Ausgleichsmaßnahmen in einer Bilanz gegenüberge-
stellt. 
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Gemäß der obigen Darstellung wird der ermittelte 
Kompensationsbedarf sowohl gleichartig als auch 
gleichwertig erfüllt. 

Vor diesem Hintergrund erscheinen die dargestellten 
Ausgleichsmaßnahmen in ihrem Gesamtumfang als 
angemessen und erforderlich, so dass zusammenfas-
send der Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung 
als erbracht anzusehen ist. 

Nach ‚Abbuchung’ der o.g. Ausgleichsmaßnahmen 
von der externen Ausgleichsfläche ‚Prehnsfelder Weg’ 
reduziert sich der Überschuß auf insgesamt 1.128 m², 
der sich wie folgt aufschlüsselt: 

 

 

 

Wiesen-/Ruderalflächen 1.350 m² 
abzgl. Kompensation B-Plan 218 1.323 m² 
 27 m² 
   
Gehölzpflanzungen 1.900 m² 
abzgl. Kompensation B-Plan 218 899 m² 
 1.001 m² 
   
Wasserflächen 100 m² 
abzgl. Kompensation B-Plan 218 0 m² 
 100 m² 

 

4 ERGÄNZENDE ANGABEN 

4.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der 
verwendeten technischen Verfahren bei der 
Umweltprüfung 

Methodische Grundlage für den Umweltbericht ist die 
Auswertung der vorhandenen Unterlagen sowie die 

Tabelle 3: Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich 

Eingriff in Schutzgut Ausgleichsbedarf Erbrachter Ausgleich 
Boden   
Bodenversiegelung 

 
Aufgabe der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung u. 
Entwicklung naturnaher Lebensräume 
 

externe Ausgleichsfläche ‚Prehnsfelder Weg’ - 
Entwicklung naturnaher Gehölzstrukturen 

 Gesamtfläche: 634 m² Gesamtfläche: 634 m²
 Differenz erbrachter – erforderlicher Ausgleich +/- 0 m²

Wasser   
Anfall von Niederschlags-
wassers 

erlassgemäße Behandlung des Niederschlagswassers Versickerung innerhalb des Geltungsbereiches

 Differenz erbrachter – erforderlicher Ausgleich +/- 0 funktional erbracht 
Flächen mit besonderer Bedeutung f. d. Naturschutz 
Flächeninanspruchnahme 
für Sondergebiet 

Entwicklung von Offenlandbiotoptypen / Saumstrukturen 
 
 
 

Im Geltungsbereich festgesetzte Saumstrukturen 
 

Flächengröße: 140 m² 
 
Flächenhafter Überschuß im Im Zusammenhang 
mit der Flächenreduzierung des Ausgleichsbedarfs 
bei Schutzgut Boden  
 

Flächengröße: 367 m² 
 
externe Ausgleichsfläche ‚Prehnsfelder Weg’ - 
Entwicklung von Wiesen- und Ruderalflächen 
 

Flächengröße: 1.323 m²
 Gesamtfläche: 1.830 m² Gesamtfläche: 1.830 m² 

 Differenz erbrachter – erforderlicher Ausgleich +/- 0 m²
Landschaftsbestandteile mit besonderer Bedeutung f. d. Naturschutz  
Beseitigung von Bäumen Baumneupflanzungen (H. 14-16) 

 
 

Baumpflanzungen innerhalb des Geltungsberei-
ches (anrechenbare 5 Stück in der Qualität 18-20) 

Rechnerische Stückzahl : 10 Stück
 
Baumpflanzungen innerhalb der Kieler Straße in 
der Mindestqualität 14-16 

Stückzahl : 19 Stück

 Gesamtstückzahl: 29 Stück Gesamtstückzahl: 29 Stück
 Differenz erbrachter – erforderlicher Ausgleich +/- 0 Stück

Angrenzende Lebensräume  
Teilfunktionsverlust von 
angrenzenden naturnahen 
Gehölzstrukturen 

Knickneuanlage bzw. flächenhafte lineare Gehölzstrukturen 
 
 

Gesamtlänge bzw. -fläche: 90 lfdm bzw. 265 m²

externe Ausgleichsfläche ‚Prehnsfelder Weg’ - 
Entwicklung naturnaher Gehölzstrukturen 
 

Gesamtfläche: 265 m²
 Differenz erbrachter – erforderlicher Ausgleich +/- 0 m²

Landschaftsbild 
Ausbildung eines neuen vi-
suell erlebbaren Siedlungs-

randes 

Neugestaltung des Planungsgebietes unter Berücksichti-
gung des betroffenen Landschaftstyps

Aufgrund Durch- und Eingrünungsmaßnahmen 
innerhalb des Planungsgebietes, den überwie-

genden Erhalt der vorhandenen umgebenden Ge-
hölzstrukturen (insbesondere der Knicks), die ört-

lichen Bauvorschriften sowie die Festsetzungen 
hinsichtlich des Maß der Bebauung

 Differenz erbrachter – erforderlicher Ausgleich +/- 0 funktional erbracht 
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planerische Einschätzung auf Basis dieser Unterlagen 
sowie einer Ortsbegehung. Bei den jeweiligen Schutz-
gütern werden hierzu in der zweiten Spalte die ent-
sprechenden Angaben gemacht. 

Es wurden zusammenfassend überwiegend folgende 
Quellen genutzt: 

1. Flächennutzungsplan der Stadt Neumünster 

2. Landschaftsplan der Stadt Neumünster 

3. Vermessungsplan. erarbeitet durch: Vermessungsbüro Dipl. Ing. 
H. Möller, 24143 Kiel, Schwedendamm 16. Stand: 11/2005 

4. GSP 2006: Biotoptypenkartierung. erarbeitet durch: Gosch-
Schreyer-Partner Ingenieurgesellschaft mbH, 23795 Bad Sege-
berg, Jasminstraße 2. Stand: 24. KW 2006 

5. WVK 2006a: Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des 
B-Plans Nr. 218 der Stadt Neumünster. erarbeitet durch: Wasser- 
und Verkehrskontor GmbH, 24539 Neumünster, Havelstraße 27. 
Stand: 24.05.2006 

6. WVK 2006b: Zusammenfassung der Schalltechnische Untersu-
chung zur Aufstellung des B-Plans Nr. 218 der Stadt Neumüns-
ter. erarbeitet durch: Wasser- und Verkehrskontor GmbH, 24539 
Neumünster, Havelstraße 27. Stand: 24.05.2006 

7. GSB (Grundbauingenieure Schnoor + Brauer) 2007: Baugrund-
gutachten zum Neubau eines Geschäftshauses in 24536 Neu-
münster Roschdohler Weg. (Stand: 14.02.2007). 

8. INGENIUERBÜRO HÖLBLING 2007: Vorentwurf Grundstücks-
entwässerungsplanung für den Neubau eines Geschäftshauses 
in 24536 Neumünster Roschdohler Weg. (Stand: 15.02.2007). 

9. MORDHORST (Planungsbüro Mordhorst-Bretschneider GmbH) 
2007: Faunistisches Fachgutachten für den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 218 ‚Roschdohler Weg / Eichofweg’. (Stand: 
März 2007) 

 

4.2 Hinweise auf Schwierigkeiten 

Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-
lung der umweltrelevanten Angaben werden in Kapitel 
3 im Zusammenhang mit den jeweiligen Schutzgütern 
angegeben. 

 

4.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur 
Überwachung 

Nach § 4c Satz 1 BauGB muss die Stadt im Rahmen 
des ‚Monitorings‘ die vorhergesehenen erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen der Planung überwachen 
bzw. im Rahmen der Überwachung auch die entspre-
chenden unvorhergesehenen Auswirkungen ermitteln, 
um so in der Lage zu sein, ggf. geeignete Maßnah-
men zur Abhilfe zu ergreifen. 

Hierzu sind nach dem derzeitigen Planungsstand fol-
gende Überwachungsmaßnahmen geeignet: 

• Für den gesamten Geltungsbereich regelmäßige 
Überwachungstermine in kurzfristigen Abständen 
im Rahmen der Bauausführung bis zur Fertigstel-
lung zur Überwachung der baubedingten Auswir-
kungen sowie gezielte Überprüfung bei entspre-
chenden Hinweisen aus der Bevölkerung. 

• Für den gesamten Geltungsbereich unregelmäßi-
ge Überwachungstermine in mittel- bis langfristi-
gen Abständen zur Überwachung der anlage- und 

betriebsbedingten Auswirkungen sowie gezielte 
Überprüfung bei entsprechenden Hinweisen aus 
der Bevölkerung. 

• Die o.g. Überwachung erfolgt im Regelfall durch 
‚Inaugenscheinnahme‘ und unter räumlicher Be-
rücksichtigung unmittelbar angrenzenden Flä-
chen. Auf die rechtliche Zuständigkeit anderer 
Behörden wird hier allgemein besonders hinge-
wiesen und diese bleibt unabhängig vom Monito-
ring unberührt. 

Die Überwachung erfolgt unter besonderer Berück-
sichtigung folgender Projektwirkungen bzw. Schutzgü-
ter: 

• Generell Schutz und Erhalt vorhandener geschützter bzw. 
zum Erhalt festgesetzter Gehölzstrukturen u.a. auch vor 
Baubetrieb 

• Kontrolle der Umsetzung und Wirksamkeit der festgesetz-
ten Anpflanz- und Erhaltungsgebote 

• Kontrolle der Umsetzung und Wirksamkeit der beabsichti-
gen Entwicklung neuer Wegeverbindungen insbesondere 
für Schüler und Erholungssuchende 

• Kontrolle der Umsetzung und Wirksamkeit der beabsichti-
gen Sicherung der Wegeverbindungen insbesondere für 
nicht mot. Verkehrsteilnehmer 

• Kontrolle der Umsetzung und Wirksamkeit der beabsichti-
gen Lärmschutzmaßnahmen 

• Kontrolle der Umsetzung und Wirksamkeit der geplanten 
Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung 

• Kontrolle der Berücksichtigung des schonenden Umgangs 
mit Mutter- bzw. Oberboden  

• Kontrolle der zulässigen Bodenversiegelungen 

• Kontrolle der Versickerungsmaßnahmen 

• Kontrolle der Gestaltung der Baumaßnahmen 

• unvorhergesehene Vorkommen gefährdeter / geschützter 
Arten und Berücksichtigung von Artenschutzbestimmungen 
gem. BNatSchG und LNatSchG 

• unvorhergesehene Vorkommen schädlicher Bodenverände-
rungen (§ 2 LBodSchG) 

• unvorhergesehene Vorkommen von Kultur(Boden)-
denkmälern (§ 15 DSchG) 

• unvorhergesehen erhöhte Schallimmissionen 

• unvorhergesehene Vorkommen von Kampfmitteln 

 

4.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Zu den z.Zt. für die Umwelt wertbestimmenden Funk-
tionen im Geltungsbereich bzw. Wirkbereich gehören 
insbesondere: 

 Folgende Landschaftsbestandteile mit besonde-
rer Bedeutung für den Naturschutz gem. 
ISH/MUNFSH (1998): 

 mehrere Einzelbäume im Parkplatzbereich 

 das südlich an den Geltungsbereich angrenzende lineare 
Siedlungsgehölz 

 strukturreicher Brachekomplex überwiegend aus Rude-
ralfluren in der westlichen Hälfte des Geltungsbereiches. 

 der gem. § 25 (3) LNatSchG geschützte Knick am Eichhof-
weg 

 Die unversiegelten Böden im Geltungsbereich mit 
einer aufgrund der Standortbedingungen hohen 
Grundwasserneubildungsrate sowie einem hohen 
Biotopentwicklungspotential 
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 ein engmaschiges straßenunabhängiges Wege-
netz insbesondere für Schüler und Erholungssu-
chende 

 Brachfläche mit hohem Maß an Naturnähe und 
damit mit Bedeutung für das Naturerleben in der 
Stadt. 

Für den Geltungsbereich mit seinem Umfeld sind fol-
gende erheblichen Vorbelastungen erkennbar: 

♦ Erhebliche Bodenversiegelungen, verminderte 
Grundwasserneubildungsrate und anthropogene 
Überformung von Böden insbesondere im Be-
reich des Parkplatzes 

♦ Fortschreitende Sukzession im Bereich der 
Brachfläche und damit Verlust von für den Arten-
schutz bedeutsamen Standortfaktoren (Offenbo-
denflächen, trocken-warme Standorte mit gerin-
gem Deckungsgrad). 

♦ (Schall-)Immissionen durch angrenzende Sport-
anlagen werden als nicht planungsrelevant gehal-
ten 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan resul-
tiert grundsätzlich das Risiko erheblicher negativer, 
jedoch vermeidbarer Umweltauswirkungen. Hierzu 
gehören: 

• Baubedingte Auswirkungen wie insbesondere 
Baulärm, Staubemissionen sowie Kampfmittel 
können im Rahmen der Bauausführung grund-
sätzlich vermieden werden. 

• Gewerbelärm (räumliche Anordnung des Anliefe-
rungsbereich, zeitliche Steuerung der Anlieferung 
bzw. Errichtung einer Lärmschutzwand). 

• Auswirkungen auf das Ortsbild durch die Sonder-
nutzung (u.a. durch Art, Lage, Stellung und Ges-
taltung der Baukörper) können unter Berücksich-
tigung baugestalterischer Festsetzungen sowie 
grünordnerischer Maßnahmen (u.a. Baumpflan-
zungen) vermieden werden. 

• Unterbrechung von bestehenden und generell 
bedeutsamen Wege- und Funktionsbeziehungen 
für Menschen (Entwicklung von Alternativangebo-
ten). 

• grundsätzliches Risiko einer erhöhten Gefähr-
dung von Menschen durch die Nutzungsintensi-
vierung und den induzierten mot. Verkehr auf-
grund der besonderen Empfindlichkeit bzw. im 
Umfeld des Geltungsbereiches (Entwicklung von 
Sicherungsmaßnahmen wie Entwicklung neuer 
Wegebeziehungen insbesondere zum Sport-
platz). 

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan ist ins-
besondere unter Berücksichtigung der Eingriffsrege-
lung mit folgenden nicht vermeidbaren erheblichen 
negativen Auswirkungen zu rechnen: 

 zusätzliche Bodenversiegelungen und eine Zu-
nahme der Versiegelungsintensität. 

 zusätzliche Anfall von Niederschlagswasser, der 
durch die geplante Versickerung im Geltungsbe-
reich ausgeglichen werden kann. 

 Beseitigung von Einzelbäumen. Die Beseitigung 
der Bäume kann durch Neuanpflanzungen im 
Geltungsbereich teilweise ausgeglichen werden. 

 Teilfunktionsverlust von geschützten Knicks durch 
unmittelbar angrenzende Baukörper. 

 Beseitigung von naturnahen Siedlungsgehölzen. 

 Beseitigung von überwiegend krautigen und 
strukturreichen Biotoptypen als Flächen mit be-
sonderer Bedeutung für den Naturschutz. 

 Durch die weitgehende Beseitigung der vorhan-
denen Biotoptypen kommt es zu einem Verlust 
erlebbarer naturnaher Strukturen innerhalb des 
Siedlungsbereiches, mit dem daraus resultieren-
den Verlust von ‚Naturerlebnisräumen. 

Der Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung soll, so-
weit im Geltungsbereich nicht möglich, über die exter-
ne Ausgleichsfläche ‚Prehnsfelder Weg’ erfolgen 
(Flurstück 23, Flur 30, Gemarkung Neumünster). 

Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan ist mit 
folgenden positiven Auswirkungen zu rechnen: 

 Durch die geplante Versickerung von Nieder-
schlagswasser ergeben sich gegenüber der Be-
standssituation des Parkplatzes erhebliche positi-
ve Auswirkungen für das Schutzgut Wasser (u.a. 
erhöhte Grundwasserneubildung, Schutz von 
‚Vorflutern’). 

 Durch die grundsätzliche Innenentwicklung und 
die Wiedernutzbarmachung von brachgefallene-
nen Flächen ergeben sich erhebliche positive 
Auswirkungen auf einen ‚sparsamen Flächen-
verbrauch‘. 
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